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Vorsitzender Abg. Klaus Kirschner
(SPD) eröffnet die Sitzung um 12.00 Uhr.

Vorsitzender Abg. Klaus Kirschner
(SPD): Meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich zu
unserer öffentlichen Anhörung begrüßen.
Es ist in dieser Wahlperiode unsere 10.
Sitzung. Wir haben die heutige Anhörung,
in der es um den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung auf BT-Drs. 15/13 geht, in
zwei Blöcke aufgeteilt. Für den ersten
Block, in dem wir die Änderungen in der
Pflegeausbildung besprechen wollen, sind
90 Minuten vorgesehen. Für den zweiten
Block, in dem die Ausbildungsfinanzie-
rung im Mittelpunkt steht, sind 30 Minuten
angedacht. Beginnen wird als erstes die
Fraktion der SPD.

Abg. Dr. Margrit Spielmann (SPD):
Danke Herr Vorsitzender. Meine Fragen
richten sich an die Arbeitsgemeinschaft der
Deutschen Schwesternverbände und Pfle-
georganisationen (ADS). Sie richten sich
auch an den Deutschen Berufsverband für
Pflegeberufe und an ver.di. Erstens, halten
Sie eine Novellierung des geltenden Kran-
kenpflegegesetzes aus dem Jahre 1985 für
notwendig und wenn ja, in welcher Hin-
sicht? Wir wissen alle, dass wir mit diesem
Gesetz auch die Attraktivität der Pflegebe-
rufe steigern wollen. Halten Sie die vorge-
sehenen Regelungen hinsichtlich der Ar-
beitsorganisationen und hinsichtlich der
Qualifikationsanforderung für geeignet,
dieses Ziel zu erreichen?

SVe Ute Herbst (Arbeitsgemeinschaft
Deutsche Schwesternverbände und Pflege-
organisationen e. V.): Grundsätzlich halten
wir eine Veränderung der Krankenpflege-
ausbildung für dringend überfällig. Aller-
dings hätte sich die Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Schwesternverbände und Pfle-
georganisationen – ich denke das kann ich
auch für andere Berufsorganisationen sa-
gen – eine noch grundsätzlichere Verände-
rung gewünscht. Wenn diese Veränderung
aber als der erste Schritt zu sehen ist, wie
es in der Begründung heißt, dann können
wir diese Form mittragen.

Wir denken schon, dass der Gesetzentwurf
zur Attraktivität des Berufs beitragen kann,
da das Berufsbild sehr viel breiter vorge-
stellt wird und die Anforderungen, die die
Praxis zur Zeit an den Beruf stellt, auch in
der Ausbildung deutlich werden, dass also
der Beruf nicht ein reiner Beruf ist, der
sich im Krankenhaus abspielt, sondern
eben in sehr viel breiteren Bereichen zu
sehen ist.

Wir haben lediglich Sorge, dass die sehr
engen Bedingungen, die die berufliche
Praxis bietet – vor allen Dingen, weil die
Ausbildung sich überwiegend in Kranken-
häusern abspielt – möglicherweise das Po-
sitive dieses Gesetzes in der Umsetzung
scheitern lassen. Wir haben ganz große
Bedenken, da die Krankenhäuser in die
Budgetdeckelung fallen und dass dadurch
diejenigen, die die praktische Ausbildung
gewährleisten sollen und jetzt schon über-

Tagesordnungspunkt 1
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fordert sind, noch stärker überfordert sein
werden, wenn der Anspruch an die Ausbil-
dung ein größerer ist.

SV Franz Wagner (Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe): Grundsätzlich sind
auch wir der Meinung, dass die Novellie-
rung dringend notwendig ist. Wir haben
uns auch seit Jahren dafür eingesetzt. Wir
denken, hier spiegelt sich wieder, was an
Veränderungen in der Realität bereits ein-
getreten ist. Meine Vorrednerin hat es er-
wähnt. Die Pflege nach dem alten Gesetz
von 1985 orientiert sich weitgehend am
Krankenhaus. Heute ist der Alltag eher
geprägt von Bereichen außerhalb des
Krankenhauses. Darauf kann mit dem neu-
en Gesetz Rücksicht genommen werden,
denn das bildet sich auch dort ab.

Auch die im Ausbildungsziel formulierten
Aspekte bilden ein deutlich zeitgemäßeres
Berufsbild von Pflege, in dem zum Bei-
spiel die eigenverantwortlichen Aufgaben
mit aufgeführt und auch Bereiche wie Prä-
vention mit aufgenommen worden sind.

Sorge bereitet auch uns, dass ein Ausbil-
dungsgesetz, ein Berufszulassungsgesetz
eine Sache ist, aber die Implementierung,
die Umsetzung in die Praxis ist natürlich
eine andere Frage. Wir finden heute in der
Realität – sowohl in der Ausbildungsreali-
tät, als auch in der Realität in der Pflege
Rahmenbedingungen vor. Die hier formu-
lierten Ziele und Kompetenzen müssen
auch wirklich umzusetzen sein. Ein beson-
derer Aspekt ist dabei die Finanzierung der
Ausbildung. Wir betrachten vor diesem
Hintergrund dieses Gesetzesvorhaben als
einen Zwischenschritt, dem dringend in
einigem Abstand ein Zweiter folgen muss.

Wir hoffen, dass auf der Grundlage dessen,
was jetzt verändert wird, die Erprobung
von verschiedenen Ansätzen möglich sein
wird, zum Beispiel auch die Überschnei-
dung der drei Berufe. Wir haben hier vor-
gesehen, Krankenpflege und Kinderkran-
kenpflege in einem so genannten Y-Modell
als integrierte Ausbildung zu verbinden.

Und wir hoffen, über eine Auswertung von
Modellversuchen zu sehen, wie man Al-
tenpflege mit einbinden kann.

SV Gerd Dielmann (ver.di): Auch aus der
Sicht der Vereinten Dienstleistungsgesell-
schaft ist es dringend geboten, das Kran-
kenpflegegesetz zu novellieren. Wir sehen
vor allen Dingen in zwei Bereichen drin-
genden Bedarf. Bei der Neuzuschneidung
der Berufsbilder im Hinblick auf eine ge-
meinsame Ausbildung wird mit dem Ge-
setz ein Schritt nach vorne getan. Wir se-
hen die Notwendigkeiten in der Verbesse-
rung der praktischen Ausbildung. Auch
hier sind Ansätze im Gesetzesentwurf zu
erkennen. Insbesondere da berufspädago-
gisch qualifizierte AnleiterInnen für die
Praxis vorgesehen sind. Allerdings fehlt
noch eine angemessene Verhältniszahl von
für die praktische Ausbildung Verantwort-
lichen zu den Auszubildenden. Bei den
Lehrern gibt es eine grobe Vorgabe, dass
ein angemessenes Verhältnis vorhanden
sein muss. Für die praktische Anleitung ist
das nicht gegeben. Es wäre aber wichtig,
auch da eine Formulierung zu finden.

Wir finden es gut, dass eine wechselseitige
Anerkennung der Berufe nun in höherem
Maße möglich ist, was auf lange Sicht ge-
sehen einer Vereinheitlichung dienlich sein
kann.

Ein Problem bei der praktischen Ausbil-
dung ist die Situation in der Praxis, die sich
schon in hohen Fehlzahlen in der Personal-
ausstattung ausdrückt. Insofern ist die An-
rechnung der Auszubildenden auf ausge-
bildete Kräfte ein Problem, weil Ausbil-
dung ernstnehmen ja eigentlich heißt, dass
man zusätzliches Personal benötigt um
auszubilden und dafür nicht qualifiziertes
Personal vom Stellenplan abzieht, wie es
die derzeitige Regelung vorsieht. Es ist uns
klar, dass das ein Finanzierungsproblem
ist, aber wenn man eine gute Qualität der
Ausbildung erreichen und die Attraktivität
des Berufes verbessern will, muss man
auch bei der Anrechnung der Auszubilden-
den eine Verbesserung einführen.
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Abg. Helga Kühn-Mengel (SPD): Meine
Fragen richten sich an den Deutschen Be-
rufsverband für Pflegeberufe und an die
Bundesärztekammer. Zunächst einmal eine
Frage, die auch unseren Bildungspolitikern
wichtig war. Es geht um die vorgesehene
Formulierung im § 3 Abs. 1 und 3, also um
das Ausbildungsziel. Beschreibt die im
Entwurf vorgesehene Formulierung des
Ausbildungsziels Ihrer Ansicht nach die
heutigen Ausbildungserfordernisse und
Rahmenbedingungen in zutreffender Wei-
se?

Die zweite Frage bezieht sich auf die so
genannten vorbehaltenen Tätigkeiten. Im
allgemeinen Teil der Begründung des Ge-
setzentwurfs wird dazu noch einmal fest-
gestellt, dass eine rechtlich verbindliche
Festlegung dieser so genannten vorbehalt-
lichen Tätigkeiten im Krankenpflegegesetz
nicht vorgenommen werden sollte. Stim-
men Sie dieser Feststellung zu?

SV Franz Wagner (Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe): Wir sind mit der
Formulierung des Ausbildungszieles, so
wie sie in der Entgegnung der Bundesre-
gierung auf die Einwendungen des Bun-
desrates zustande kam, durchaus einver-
standen. Wir hatten Schwierigkeiten mit
der Begrifflichkeit „heilende Pflege“, die
im Gesetzentwurf und in der Kabinetts-
vorlage zu finden war. Wir denken aber,
dass in diesem Bereich jetzt eine durchaus
realistische und umfassende Darstellung
erfolgt. Die letzte Fassung würden wir also
unterstützen.

Zum Bereich der vorbehaltenden Tätig-
keiten sind wir der Meinung – wir haben ja
auch den Hinweis aus dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes zum alten Pflege-
gesetz –, dass eine Abgrenzung zwischen
den Aufgaben der professionellen Pflege
und anderen Bereichen, zum Beispiel Pfle-
geassistenz, stattfinden soll. Wir denken,
es sollte in diesem Gesetz mit berücksich-
tigt werden, wenn das gesetzestechnisch

möglich ist. Darüber hinaus ist sicherlich
auch erforderlich, in den Leistungsgesetzen
solche Dinge zu verankern.

SV Prof. Dr. med. C. Fuchs (Bundesärz-
tekammer): Ich möchte für die Bundesärz-
tekammer sagen, dass wir mit den Formu-
lierungen, die zum Ausbildungsziel getrof-
fen worden sind, im Grunde leben können.
Ich denke, es ist immer eine Frage der Si-
tuation vor Ort. Eine Frage, wie der zu
Pflegende betreut werden muss und wie
die Kooperation sich darstellt. Es sei der
Hinweis erlaubt, dass das Verständnis des
Ausbildungszieles, wenn man das SGB XI
dazu nimmt, ein umfassenderes ist. Da
wird Pflege in so umfassendem Sinne ver-
standen, dass der Status des Patienten
ganzheitlich betrachtet wird. Während man
im tradierten Denken des SGB V stärker
die sozialrechtlichen Aspekte des kranken-
pflegerischen betont hat. Insoweit wäre
hier – vielleicht in der Weiterentwicklung
der Gesetzgebung in den kommenden Jah-
ren – eine Annäherung der Rechtskreise
anzustreben. Aber alles in allem können
wir mit dem Ausbildungszielkatalog, so
wie er formuliert worden ist, im Sinne ei-
nes weiten Korridors durchaus zurecht
kommen.

Was die vorbehaltliche Tätigkeit anbe-
langt, teilen wir die Auffassung, dass man
nicht eine weitere Konkretisierung ansteu-
ern sollte, das würde eher Konflikte verur-
sachen.

Ich muss sagen, dass ich ausgesprochen
glücklich bin über die Ziffer 3 im § 3, wo
es heißt: „Interdisziplinär mit anderen Be-
rufsgruppen zusammenarbeiten und dabei
multidisziplinäre und berufsübergreifende
Lösungen von Gesundheitsproblemen ent-
wickeln.“ Wenn das tatsächlich ernst ge-
nommen wird, dann steht die Interessenla-
ge des Patienten und nicht das berufständi-
sche Interesse im Vordergrund. Von daher
würde ich denken, unter dem Aspekt lässt
sich mit diesem Ausbildungsziel sehr gut
arbeiten.
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Abg. Horst Schmidbauer (Nürnberg)
(SPD): Meine Frage richtet sich an den
DBFK und ver.di. Wenn man Ihre beiden
Stellungnahmen ansieht, dann hat man den
Eindruck, als haben Sie zwei verschiedene
Denkansätze zum Krankenpflegegesetz
und dessen zukünftige Entwicklung. Bei
der Lektüre der Stellungnahme des DBFK
hatte ich den Eindruck, Sie streben eine
Verschulung der Ausbildung an und bei
der Stellungnahme von ver.di las ich die
Kritik heraus, dass wir uns zu wenig an
dem Berufsbildungsgesetz orientiert hät-
ten.

Meine Frage konkret an Sie: Glauben Sie
nicht auch, dass der Ansatz, den wir aus
der Koalition heraus gewählt haben, als
Lösungsansatz vor allem im Punkt der
Chancengleichheit oder der großen Chan-
cen des Zuganges zu diesem Beruf eigent-
lich der richtige Weg ist, um möglichst
vielen jungen Menschen die Chance zu
geben, in den jetzt attraktiv werdenden
Beruf hineinzukommen.

SV Franz Wagner (Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe): Wir vertreten
nachhaltig den Ansatz der Professionalisie-
rung der Pflege, das heißt also, stark theo-
riegeleitet und durchaus in einem ver-
schulten oder schulischem System, wobei
wir perspektivisch im Vergleich mit der
überwältigenden Mehrheit der anderen
EU-Mitgliedstaaten eine Ausbildung als
Erstausbildung an Fachhochschulen an-
streben. Wir wissen, heute ist es noch nicht
realistisch, das umzusetzen. Wir denken,
dass von den Inhalten der jetzige Ansatz
mit der Erhöhung des Theoriestundenan-
teils hilfreich ist.

Es gilt natürlich von der strukturellen Seite
her zu beachten, dass tatsächlich auch alles
abgesichert ist, was ich bei einer Integrati-
on in ein staatliches Ausbildungssystem
automatisch mit ins Boot kriege. Was wir
immer deutlich gesagt haben ist, eine Aus-
bildung nach dem dualen System können
wir uns nicht vorstellen. Wir denken, das

ist die falsche Bildungsebene. Wir würden
zum derzeitigen Zeitpunkt eine Verortung
an höhere Berufsfachschulen nach Landes-
recht bevorzugen. Wie gesagt, perspekti-
visch weiter gefasst.

Entscheidend wird sein, wir haben Krite-
rien in dem Gesetz, die die Qualität der
Ausbildung sichern. Also sichern wir
Strukturelemente, um zum Beispiel die
praktische Ausbildung, Praxisanleitung etc.
auch auf den Weg zu bringen. Und wir
denken, dass es im Moment scheinbar das
ist, was heute umsetzbar ist. Wir werden
später bei der Finanzierung noch darauf
kommen, woran das möglicherweise liegen
kann. Wir halten es für einen guten Zwi-
schenschritt.

SV Gerd Dielmann (ver.di): Das Bild von
den verschiedenen Denkansichten ist
durchaus zutreffend. In der Tat sind wir
der Auffassung, dass der Pflegeberuf ein
Beruf ist, der zu einem hohen Anteil einer
praktischen Ausbildung bedarf. Und dass
es vor allen Dingen darauf ankommt, diese
praktische Ausbildung auch vernünftig zu
regeln. Wir haben in Deutschland ein Re-
gelungssystem mit dem Berufsbildungsge-
setz, das für viele 100 Berufe taugliche
Instrumentarien zur Verfügung stellt. Es ist
überhaupt nicht begründbar, warum das
ausgerechnet für die Frauenberufe, Sozial-
berufe und Gesundheitsberufe nicht gelten
soll. Deswegen messen wir diesen Geset-
zesentwurf auch daran, inwieweit er die
Qualitätsstandards, die im Berufsbildungs-
system anerkannt sind, auch tatsächlich
anwendet. Das heißt, in bestimmten Punk-
ten muss da nachgebessert werden.

Ich erinnere einmal an die Diskussion um
die Fehlzeitenregelung. Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung sind im Kranken-
haus benachteiligt. In anderen Berufen gibt
es dergleichen nicht. Die Probezeit ist län-
ger. Es gibt keine so ausführlich definier-
ten Berufsregelungen in einem Ausbil-
dungsberufsbild, wo genau festgelegt ist,
welche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
vermitteln sind. Das sind qualitative
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Nachteile. Wenn wir jetzt sagen, dieses
Heilberufsregelungssystem ist eine Kom-
promissregelung, die durchaus vernünftig
erscheint unter den gegebenen Bedingun-
gen, dann möchten wir sie aber möglichst
nah an diesen Qualitätsstandards heran
bringen, weil es keinen Grund gibt, sie zu
unterbieten.

Die Behauptung, Professionalisierung be-
deute mehr Theorie, halte ich für unsinnig.
Dass alle Pflegekräfte an der Fachhoch-
schule ausgebildet werden, ist völlig unre-
alistisch, das bezahlt kein Mensch. Wenn
man mehrere Niveaus haben will, dann
muss man auch sagen, wo die verschiede-
nen Niveaus ausgebildet werden. Wir ha-
ben ja bereits heute für bestimmte leitende
und lehrende Funktionen Ausbildung auf
Fachhochschulniveau und das ist auch
sinnvoll. Aber wir werden die Grundaus-
bildung kaum generell dort ansiedeln. Man
muss auch über die, die nicht diesen Fach-
hochschulabschluss haben, aber Pflege
ausüben sollen, reden. Die liegen uns na-
türlich auch am Herzen und auch da ist
hohe Qualität angezeigt, denn das sind
diejenigen, die mit den zu Pflegenden den
unmittelbaren Kontakt haben. Und die
sollten möglichst gut qualifiziert werden.

Abg. Andreas Storm (CDU/CSU): Herr
Vorsitzender, meine Damen und Herren,
die Unionsfraktion begrüßt es sehr, dass
wir uns heute mit der dringlichen Novellie-
rung im Bereich der Pflegeberufe befassen.
Und ich richte mich zunächst an vier der
Adressaten, nämlich den Bundesausschuss
der Lehrerinnen und Lehrer für Pflegeberu-
fe, den Deutschen Berufsverband für Pfle-
geberufe, die Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Schwesternverbände und Pflegeor-
ganisationen und den Berufsverband der
Kinderkrankenschwestern und Kinder-
krankenpfleger.

Sie haben ja alle in Ihren Stellungnahmen
begrüßt, dass eine solche Novellierung
erfolgt und deutlich gemacht, dass es aus
gesellschaftspolitischen, aber auch aus
neuen Erkenntnissen im Bereich der Pfle-

gewissenschaften den Bedarf für eine Neu-
ordnung gibt. Könnten Sie bitte noch ein-
mal kurz aus Ihrer Sicht die Hauptnotwen-
digkeiten nennen, zum zweiten aber bitte
auch deutlich machen, an welchen Stellen
Ihnen die vorgesehene Novellierung nicht
weit genug geht? Wo sehen Sie also einen
weitergehenden Änderungsbedarf?

SV Franz Wagner (Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe): Also zur Begrün-
dung der Novellierung gehört, dass sich die
Praxis der Pflegeberufe verändert hat. Das
Gesetz von 1985 orientiert sich noch sehr
stark an der Pflege im Krankenhaus. Doch
heute hat sich die Realität verändert. In
Zukunft wird sich Pflege im ambulanten
Bereich oder in dem Zwischenbereich zwi-
schen stationärer und ambulanter Versor-
gung abspielen. Es gibt Ansätze, Präventi-
on stärker im Gesundheitswesen zu imp-
lementieren. Es gibt Ansätze im Bereich
der Rehabilitation, der Behindertenversor-
gung und der Anleitung von pflegenden
Angehörigen, pflegerische Dienstleistun-
gen zu erbringen. Das ist für uns der Rah-
men, nach dem sich die Hauptnotwendig-
keiten für eine Veränderung ergeben.

Die Wissensgrundlage für die Pflege hat
sich verändert. Das rechtfertigt aus unserer
Sicht zum einen, den Theorieanteil der
Ausbildung zu erhöhen, aber auch inner-
halb dieses Theorieanteils die pflegewis-
senschaftlichen und gesundheitswissen-
schaftlichen Grundlagen der Berufstätig-
keiten stärker heraus zu stellen.

Zur Frage, wo denn noch etwas geändert
werden müsste. Es wäre wünschenswert,
die praktische Ausbildung gerade außer-
halb des Krankenhauses noch stärker her-
auszustellen. Aber auch da stoßen wir –
und auch darüber werden wir später noch
reden – auf finanzielle Grenzen. Der am-
bulante Bereich der Ausbildung müsste
gestärkt werden.

SVe Ute Herbst (Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Schwesternverbände und Pfle-
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georganisationen e. V.): Ich schließe mich
dem, was Herr Wagner ausgeführt hat, an.
Auch aus unserer Sicht ist der Novellie-
rungsbedarf sehr groß gewesen. Ich glaube,
dass man im Grunde, wenn man sich den
§ 3 anschaut und betrachtet wie das Spekt-
rum des Berufsbildes geschildert ist, sieht,
wie groß der Veränderungsbedarf war. In
dem alten und jetzt gültigen Krankenpfle-
gegesetz ist das eben doch sehr auf die
Krankenhauspflege oder auf die ärztliche
Assistenz ausgerichtet. Dieser Entwurf
wird dem schon sehr gerecht, dass Pflege-
berufe auch außerhalb dieser Bereiche ihre
Aufgaben haben.

Nachbesserungsbedarf besteht zum einen
aufgrund der Tatsache, dass wir uns grund-
sätzlich eher für die generalistische Aus-
bildung eingesetzt hätten. Dass es also nur
einen Pflegeberuf gäbe. Was wir grund-
sätzlich begrüßen, ist die Erprobungsklau-
sel. Diese geht uns aber nicht weit genug.
Wir würden uns wünschen, dass sich die
Erprobungsklausel auch auf Bildungsgänge
erstreckt, die sich im Hochschulbereich
abspielen, damit man in einer Erprobungs-
zeit sagen kann, was die effektiven Formen
von Ausbildung sind, die für die Pflegebe-
rufe sinnvoll wären.

Die Tatsache, dass die Ausbildung nicht
nach dem Berufsbildungsgesetz ausge-
richtet ist, begrüßen wir. Denn wir haben
schon die Sorge, dass wenn man nach dem
Berufsbildungsgesetz einen Träger hätte,
der die Ausbildung steuert, die praktische
Ausbildung über diese Wege sehr einseitig
reguliert würde. Von daher denken wir,
dass es schon wichtig ist, die Verantwor-
tung für die Ausbildung in der Schule zu
belassen. Die Schule sorgt auch für die
verschiedenen Einsatzgebiete in den ver-
schiedensten Bereichen der Praxis und
nicht der Ansteller der Auszubildenden.

SV Michael Breuckmann (Bundesaus-
schuss der Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe e.V.): Es sieht so aus, dass
der Bundesausschuss der Lehrer für Pfle-
geberufe sich den Inhalten der Vorredner

anschließen kann. Gerade auch dem, was
Herr Wagner und Frau Herbst gesagt ha-
ben. Es wurde aber deutlich gefragt, wo
wir noch ausdrücklichen Verbesserungsbe-
darf sehen. Das ist bei uns in zwei Punk-
ten.

Der eine Punkt ist, dass die Modellklausel
ausdrücklich auch genutzt werden kann
und auch die Rahmenbedingungen inner-
halb des Gesetzes entsprechend geschaffen
werden, so dass zum Beispiel die Zahlung
von Ausbildungsvergütung in Zusammen-
hang mit Modellklauseln nicht notwendig
wird.
Das Zweite ist, dass die Verortung der
Krankenpflegeschulen weg vom Kranken-
haus sein sollte, damit hier keine Träger-
abhängigkeiten im Rahmen der Ausbil-
dung, wie sie heute größtenteils bestehen,
Auswirkungen auf die Ausbildung haben.
Außerdem ist zu bemängeln – wir kommen
bei der Finanzierung noch einmal darauf –,
dass die Finanzierung von Ausbildung
heute ja ausschließlich über den Bereich
der Krankenhäuser läuft und damit natür-
lich Abhängigkeiten bei der Ausbildung
stattfinden.

SV Andreas Kray (Berufsverband für
Kinderkrankenschwestern und Kinder-
krankenpfleger e. V.): Grundsätzlich
schließen wir uns, was den ersten Teil Ih-
rer Frage nach den Hauptnotwendigkeiten
angeht, den Vorrednern an. Wir sehen
auch, dass es für den Bereich der Pflege
veränderte Orte gibt, wo Pflege stattfindet.
Und durch das neue Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz wird sich das noch einmal
verstärken.

Wir sehen natürlich als Kinderkranken-
schwester- und Kinderkrankenpfleger-
Verband einen Änderungsbedarf im Be-
reich des Ausbildungsziels in der Festle-
gung der integrativen Ausbildung. Wir
glauben, dass es sich diesbezüglich bei
dem Gesetzentwurf um eine Mogelpa-
ckung handelt. Wir sehen eher einen gene-
ralistischen Ausbildungsansatz. In der Dif-
ferenzierungsphase wird keine Schwer-
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punktsetzung auf den Bereich der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege vorge-
nommen. Wir haben bisher eine 3jährige
eigenständige Kinderkrankenpflegeausbil-
dung. Dieses hier degradiert die Kinder-
krankenpflege zu einer Hilfsausbildung.

Wir glauben, dass der integrative Ausbil-
dungsansatz grundsätzlich der Richtige ist,
um einfach den Patientinnen und Patienten
auch die notwendige pflegerische Qualität
zu Gute kommen lassen zu können. Wir
glauben, dass die Differenzierungsphase
für die Kinderkrankenpflege eindeutig zu
gering ausgelegt ist. Wir glauben, dass es
sich bei diesem Gesetz nur pro forma um
eine integrative Ausbildung handelt aber
im Prinzip eine generalistische Ausbildung
darstellt. Und wir denken vor allen Dingen,
dass der eigenständigen Berufsbezeich-
nung und dem Berufsabschluss, der im
Gesetz vorgegeben ist, in der eigentlichen
Ausbildung in keiner Weise adäquat Rech-
nung getragen wird. Wir sehen also deut-
lich Änderungsbedarf in der Schwerpunkt-
setzung für die kinderkrankenpflegerischen
Fachanteile.

Abg. Monika Brüning (CDU/CSU): Mei-
ne Frage richtet sich an den Bundesaus-
schuss für Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe e.V., Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe und Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Schwesternverbände und
Pflegeorganisationen e.V. Sie mahnen in
Ihren Ausführungen, die Sie uns vorher
schon in Ihrer Stellungnahme gegeben ha-
ben, grundlegende Veränderungen des Bil-
dungssystems und der Pflegeberufe an. Sie
wollen die Ausbildung in staatlichen Bil-
dungssystemen verankert sehen und for-
dern Durchlässigkeit in dem Hochschulbe-
reich. Zur Begründung verweisen Sie dabei
auf die Entwicklung in den europäischen
Nachbarländern und den Grundsatz der
Dienstleistungs- und Niederlassungsfrei-
heit.

Was ist der Hauptgrund für die von Ihnen
geforderte Akademisierung des Berufsbil-
des und was würde es für die Gewinnung

von Pflegepersonal bedeuten, wenn der
Gesetzgeber Ihrem Anliegen an Akademi-
sierung der Pflegeberufe nicht entspräche?

SV Michael Breuckmann (Bundesaus-
schuss der Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe e.V.): Der Hauptgrund für die
Akademisierung ist unserer Ansicht nach
die Notwendigkeit, dass Pflegewissen-
schaften und Gesundheitswissenschaften,
wie sie heute als neue Wissenschaften in
Deutschland existieren, Eingang finden
müssen in die Ausbildung. In 23 europäi-
schen Ländern ist meiner Ansicht nach
derzeit die Ausbildung im Bereich der
Pflegeberufe – und hier gibt es diese Auf-
splittung im Sinne von Altenpflege, Kran-
kenpflege und Kinderkrankenpflege nicht
– bereits im Hochschulbereich angesiedelt.
Wenn man unterschiedliche Qualifikatio-
nen haben will, dann muss es vor dem
Hintergrund der wirtschaftlichen Seite un-
terschiedliche Qualifikationen im Sinne
der heutigen Versorgung geben.

SV Franz Wagner (Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe): Gründe für eine
perspektivische Verortung der Ausbildung
im tertiären Bildungsbereich ist für uns
zum einen die Frage der Vergleichbarkeit
innerhalb der EU. Insbesondere die Dis-
kussion um die Veränderung der sektoralen
Richtlinien, die im Moment stattfindet. Die
automatische gegenseitige Anerkennung
würde für uns, falls diese wegfallen würde,
bedeuten, dass unseres Erachtens nach die
Krankenpflegeausbildung in Deutschland
nicht mehr innerhalb der EU anerkannt
werden würde. Man würde auf die allge-
meine Richtlinie zurückfallen und dort
wird ja schon heute zum Beispiel von
Großbritanniens zuständiger Behörde be-
zweifelt, dass unsere Ausbildung wirklich
den EU-Standards entspricht. Es wird im-
mer wieder versucht, im Einzelfall zu ü-
berprüfen und zu belegen, dass dies nicht
der Fall ist. Hier wäre aus unserer Sicht die
Freizügigkeit innerhalb der EU deutlich
gefährdet.
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Der zweite Punkt ist, dass es von inhaltli-
cher Seite her eine wichtige Kompetenz-
steigerung und Verbesserung der Grundla-
gen auch der pflegerischen Tätigkeit be-
deuten würde, einen akademisch qualifi-
zierten Beruf zu haben. Wir sind nicht der
Auffassung, dass die im Moment akade-
misch weitergebildeten Pflegekräfte für
Management oder für die Lehre in Zukunft
dann nur noch Schreibtischtäter sein sol-
len, sondern wir sehen diese Menschen in
der praktischen Arbeit. Und ich denke,
wenn Sie mit der Sozialpädagogik, also mit
Sozialarbeitern vergleichen, würde heute
vermutlich niemand in Frage stellen, dass
dies ein Beruf ist, der unterhalb der Ebene
von Fachhochschulen qualifiziert werden
sollte. Ich kann nicht sehen, dass Sozialar-
beiter ausschließlich in irgendwelchen
Leitungspositionen tätig sind, sondern sie
haben sehr viel mit Klienten Kontakt.

Der dritte Punkt ist der, dass wir denken,
dass eine Verortung im tertiären Bildungs-
bereich zu einer deutlichen Steigerung der
Attraktivität des Berufes führen würde.
Wir glauben, es ist der falsche Weg, in
Situationen von Personalmangel die Quali-
fikation nach unten abzusenken in der
Hoffnung, aus der großen Schar von Men-
schen, die in anderen Berufsausbildungen
keinen Platz finden, hier Kandidaten für
die Ausbildung und dann später für die
Berufstätigkeit zu akquirieren. Wir glauben
eher, dass mit einer Steigerung der Anfor-
derungen auch die Attraktivität des Berufes
steigt, dass man qualifizierter innerhalb der
beruflichen Ausbildung tätig sein kann und
damit vor allem – und das ist, glaube ich,
unser zentrales Problem – den Verbleib im
Beruf auch steigern kann. Wenn ich anders
qualifiziert problemlösend herangehen,
mich anders mit praktischen Realitäten
auseinandersetzen kann, haben wir die
Erwartungen und Hoffnungen, dass damit
auch der Verbleib im Beruf deutlich länger
sein wird, als es heute der Fall ist.

SVe Ute Herbst (Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Schwesternverbände und Pfle-
georganisationen e. V.): Ja, also vieles von

dem Gesagten kann ich unterstreichen. Ich
möchte nur noch einmal betonen, dass die
Unabhängigkeit vom Krankenhaus uns aus
dem Grunde wichtig ist, weil wie denken,
dass die Schule dann die Qualitätssteige-
rung auch stärker bewerkstelligen kann.
Ich habe die Frage so verstanden, ob eine
Durchlässigkeit in den tertiären Bereich
möglich werden soll. Das halte ich für aus-
gesprochen wichtig. Das ist ja eigentlich
die Aufgabe der Kultusministerien der
Länder, die Ausbildung in dieser Form
anzuerkennen und gleichzeitig sicherzu-
stellen, dass eine fachgebundene Hoch-
schulzugangsberechtigung möglich wird.
Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
müsste aus meiner Sicht so angelegt wer-
den, dass die Absolventen auch die Mög-
lichkeit haben, in den tertiären Bereich
Zugang zu finden, z.B. dass qualifizierte
Realschulabsolventen, die einen qualifi-
zierten Berufsschulabschluss erworben
haben, die Chance bekommen, im tertiären
Bereich Zugang zu finden.

Aus unserer Sicht ist es nicht so, dass wir
denken, es sollten in der Zukunft alle Pfle-
genden im tertiären Bildungsbereich aus-
gebildet werden. Uns liegt vor allen Din-
gen zunächst einmal daran, die derzeitige
Ausbildung in ihrer Qualität zu steigern.
Aber gleichzeitig stehen wir auf dem
Standpunkt, man braucht auch Pflegende
mit Bachelor-Abschlüssen oder Fachhoch-
schuldiplomen, die Steuerungsaufgaben
der Pflege übernehmen. Das gilt – und da
teile ich die Auffassung von Herrn Wagner
– nicht ausschließlich für den Leitungsbe-
reich, sondern es ist aus unserer Sicht sehr
wichtig, dass man in den einzelnen Praxis-
feldern Pflegeexperten hat, die eine wis-
senschaftliche Ausbildung haben.

Abg. Petra Selg (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ich habe eine Frage an den
Deutschen Berufsverband für Kranken-
pflege, an ver.di, an die Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Schwesternverbände und
die DKG. Wie stehen Sie zu der neuen
Berufsbezeichnung Gesundheits- und
Krankenpflegerin oder Gesundheits- und
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Kinderkrankenpflegerin? In Ihren Ausfüh-
rungen gibt es viele Alternativen. Gibt es
konsensfähige Alternativen zu den Rege-
lung im Entwurf?

Meine zweite Frage bezieht sich auf ver.di
und den Deutschen Berufsverband für
Krankenpflege. Momentan sieht der Ent-
wurf der Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung nach § 9 vor, dass Ärzte die prak-
tischen Prüfung abnehmen. Halten Sie es
für sinnvoll und vor dem Hintergrund einer
Aufwertung der Pflege gegenüber dem
ärztlichen Bereich für angebracht, dies zu
ändern?

SV Franz Wagner (Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe): Positiv an der Be-
rufsbezeichnung ist aus unserer Sicht, dass
es in gewisser Weise programmatisch die
Veränderung des Berufsbildes deutlich
macht. Es ist sicherlich ein etwas sperriger
Begriff, leider haben wir aber keine wirkli-
che Alternative anzubieten. Wir hatten eine
Internetumfrage mit der Bitte, Vorschläge
für eine Neuformulierung zu unterbreiten,
gestartet. Wir erhielten etwa 400 Antwor-
ten, wobei sich niemand sehr eindeutig in
eine Richtung geäußert hat. Die häufigsten
Vorschläge waren entweder „Pflegekundi-
ge“- das ist eine relativ wörtlich Überset-
zung aus dem niederländischen Begriff,
oder „Pflegetherapeutin“. Und dann gab es
eine Fülle von Vorschlägen, die sehr fach-
spezifisch waren oder wo die Bezeichnung
Diplom vorkam. Aber es war alles sehr,
sehr breit gestreut.

Vor diesem Hintergrund sind wir durchaus
der Meinung, dass der Begriff so verwen-
det werden kann. Es gibt ja dann eine Pa-
rallele zu der Berufsbezeichnung, die in
Österreich verwendet wird. Wir hätten
dann also innerhalb der EU zumindest im
deutschsprachigen Raum einen Gleich-
klang der Bezeichnungen. Wir finden auch
positiv, dass der Begriff Schwester durch
den Begriff Pflegerin ersetzt werden soll,
weil wir denken, dieser ist zeitgemäßer.

Zur zweiten Frage, ob Ärzte als Prüfer in
der praktischen Prüfung benötigt werden:
Wir denken, darauf kann sicher verzichtet
werden. Wir würden das eher ablehnen,
denn wir sind der Meinung, dass sich die
medizinischen Inhalte der Ausbildung und
auch die medizinischen Grundlagen, also
Medizin als Bezugswissenschaft der Pfle-
ge, sicherlich im theoretischen Teil der
Prüfung, also in der schriftlichen und
mündlichen Prüfung, deutlich wiederfin-
den. Im praktischen Teil geht es ja eher um
die Anwendung medizinischer Grundla-
genkenntnisse in einem pflegerischen
Kontext. Ich denke, dazu braucht man eben
auch eine pflegerische Kompetenz und die
können sicherlich Prüfer mit einem pflege-
rischen Hintergrund besser beurteilen, als
es Ärzte können.

SV Gerd Dielmann (ver.di): Aus unserer
Sicht ist die Frage der Berufsbezeichnung
nicht die zentrale Frage des Gesetzes. Der
vorgeschlagene Terminus Gesundheits-
und Krankenpflegerin entspricht nicht so
ganz den Tatsachen, weil nach wie vor
unser Gesundheitswesen kurativ ausge-
richtet ist und es kommt eben sehr stark
auf die Krankenpflege an. Positiv an dem
Begriff ist, dass der Schwesterbegriff, der
ja aus dem letzten Jahrhundert stammt,
damit abgeschafft wird. Wir haben den
Vorschlag gemacht, es Fachpflegerinnen/er
zu nennen, wobei man die verschiedenen
Fachrichtungen, die es ja noch gibt, auch
noch mit angeben könnte. Aber das ist für
uns nicht so der entscheidende Punkt. Die
Schweizer haben das neuerdings so gere-
gelt, dass sie von der diplomierten Pflege-
fachfrau oder Pflegefachmann sprechen.
Das ist auch eine Variante.

Zur Frage der Beteiligung der Mediziner
an der praktischen Prüfung: Wir halten das
eher nicht für erforderlich. Es ist vollkom-
men ausreichend, wenn Ärzte die theoreti-
schen medizinischen Fächer unterrichten
und da auch an der Prüfung beteiligt sind.
An der praktischen Ausbildung sind sie
gemeinhin nicht beteiligt und können auch
nur sehr begrenzt beurteilen, was prakti-
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sche Pflege ist. Von daher sollte man das
denen überlassen, die etwas davon verste-
hen. Und das sind vor allen Dingen die
Anleiter in der praktischen Ausbildung und
auch die Lehrerinnen und Lehrer.

SVe Ute Herbst (Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Schwesternverbände und Pfle-
georganisationen e. V.): Zur Berufsbe-
zeichnung kann ich mich den Ausführun-
gen von Herrn Wagner eigentlich voll an-
schließen. Wir denken, dass die Gesund-
heits- und Krankenpflege und die Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege von den
Vorschlägen, die wir erhalten haben, ei-
gentlich die beste Alternative ist. Wir hat-
ten übrigens unter den Vorschlägen auch,
das, was die Schweiz jetzt als Lösung ge-
funden hat, nämlich Pflegefachfrau/ Pfle-
gefachmann. Wir denken aber, dass die
Anlehnung an die österreichische Rege-
lung nützlich ist, zumal sich der Entwurf
auch im Ausbildungsziel sehr an die öster-
reichische Regelung anlehnt. Von daher
denken wir, dass das schon eine vernünfti-
ge Entscheidung ist. Als ADS haben wir
nichts gegen den Begriff Krankenschwes-
ter, aber wir können mit der Änderung
leben.

Zur Frage der praktischen Prüfung schlie-
ßen wir uns den Vorrednern an. Die Ärzte
machen keinen praktischen Unterricht und
deswegen besteht keine Notwendigkeit,
dass sie bei der praktischen Prüfung anwe-
send sind. Im Gegenteil, ich denke viele
von den praktischen Anforderungen gehen
einfach über die ärztliche Beurteilungs-
möglichkeit hinaus. Ganz abgesehen davon
halte ich es für eine Kranken- oder Kinder-
krankenschule geradezu für absurd, das zu
organisieren. Es wird einfach nicht mög-
lich sein, dass ein Arzt an der praktischen
Prüfung teilnimmt. Und von daher gehört
so etwas in eine Prüfungsverordnung hin-
ein.

SV Dr. Martin Walger (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft): Ich glaube, es gibt
ein allgemeines Unwohlsein, was die neue

Berufsbezeichnung angeht. Ich meine da-
mit diese Verknüpfung von Gesundheits-
und Krankenpfleger. Ich glaube, dass auch
noch in 10 Jahren der Patient und vielleicht
auch die Krankenpflegerin oder die Kran-
kenschwester die alten Begrifflichkeiten
benutzen wird. Denn im Vordergrund steht
doch in der Tat die Pflege kranker Men-
schen, natürlich hoffentlich mit dem Er-
gebnis, dass ein gesunder Mensch das
Krankenhaus oder die Einrichtung verlässt.
Insofern werden wir auch weiterhin von
einem Krankenhaus sprechen und nicht
von einem Gesundheits- und Krankenhaus.
Aus unserer Sicht können die alten Be-
zeichnungen ohne Schaden beibehalten
werden.

Zur zweiten Frage: Abnehmen der prakti-
schen Prüfung durch Ärzte. Da teile ich
nicht die Auffassung meiner Vorredner.
Wir können uns durchaus vorstellen, dass
ein Arzt oder eine Ärztin die praktische
Prüfung mit abnimmt. Die Betonung liegt
auf mit abnehmen. Das halten wir auch im
Sinne der Kooperation der Berufsgruppen
für durchaus wünschenswert.

Abg. Detlef Parr (FDP): Ich möchte in
meiner ersten Frage noch einmal zurück-
kommen auf das Thema Integrierung der
Ausbildung der Krankenpflege und der
Kinderkrankenpflege und damit eher eine
generalistische Ausbildung aller Pflegebe-
rufe und möchte die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft ansprechen. Sie lehnen ja
einen solchen Weg ab. Sie sind der Auffas-
sung, dass eine zunehmende Diversifikati-
on von Berufsbildern im hoch differen-
zierten Gesundheitssystem unumgänglich
sei.

Die zweite Frage möchte ich an Herrn
Prof. Fuchs richten. Sie haben in Ihrer ers-
ten Antwort zu den Ausbildungszielen
Stellung genommen und auch die Frage
der Kooperation zwischen Ärzten und
Pflegern angesprochen und diese mit ei-
nem Fragezeichen versehen. Da hätte ich
ganze gerne einmal gewusst, wie eine
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sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Ärzten
und Pflegern aus Ihrer Sicht gesehen wird.

SV Dr. Martin Walger (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft): Lassen Sie mich das
bitte noch einmal präzisieren. Die DKG
wünscht sich nicht eine generalistische
Ausbildung. Wir halten nichts davon, die
Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege
und die Altenpflege in einen Topf zu wer-
fen mit einer komplett gemeinsamen Aus-
bildung, weil das einfach den Verlust der
Spezialisierung bedeutet und auch den
Verlust der Profilierung unterschiedlicher
Berufsbilder. Eine integrierte Pflegeausbil-
dung können wir uns dann vorstellen,
wenn damit Synergieeffekte genutzt wer-
den. Das heißt beispielsweise, eine ge-
meinsame Basisausbildung über ein oder
eineinhalb Jahre für die Krankenpflege und
die Kinderkrankenpflege ist durchaus vor-
stellbar, weil es da gemeinsame Ausbil-
dungsinhalte gibt, aber danach muss die
Weiche gestellt werden. Das ist das Bild
der Y-Ausbildung. Und als weiterer Punkt
noch: Durch den Ansatz einer integrierten
Pflegeausbildung, die man auch sicherlich
in Modellvorhaben sorgfältig prüfen sollte,
darf die Ausbildungszeit insgesamt – nach
unserer Auffassung – nicht verlängert wer-
den.

SV Prof. Dr. med. C. Fuchs (Bundesärz-
tekammer): Wenn ich mir den § 3 Abs. 2
anschaue, dann geht es da ja um Katego-
rien der Befähigung, die durch das Ausbil-
dungsziel abgedeckt werden sollen. Und
ich kann nur sagen, die Befähigung zur
interdisziplinären Zusammenarbeit mit
anderen Berufsgruppen ist etwas, was
höchst löblich und positiv ist. Da hat es in
der Vergangenheit auch ein paar Fehl-
wahrnehmungen oder Fehleinschätzungen
gegeben. Man glaubte, dass durch eine
Medizinerschwämme die Ärzte nun letztes
Rad am Wagen sind auf Station. Die Zeit
geht einfach zu Ende. Ich denke, es sind in
der Situation hoch qualifizierte Pflege,
Betreuung und Behandlung von Patienten
sicher zu stellen und das unter sehr

schlimmen finanziellen Rahmenbedingun-
gen. Auf die kommen wir nachher zu spre-
chen. Wenn dem dann so ist, dann kann ich
nur erwarten, dass alle Berufe sich dem
Ziel Gesundheit des Patienten verpflichtet
fühlen. Und wenn dies mit der Ziffer 3
gemeint ist, ist das eine ganz fantastische
Angelegenheit, die dem Patienten dient.
Man kann natürlich nicht durch ein solches
Gesetz – das ich in der Tat, Herr Abgeord-
neter Parr, nur als Korridor verstehe –
nicht jede individuelle Situation, die am
Krankenbett, am Pflegebett  stattfindet,
regeln wollen. Hier gibt es einfach Berüh-
rungspunkte, es gibt Schnittmengen. Ich
würde sagen, die Lösung liegt dann wahr-
scheinlich auf der Mikroebene. Auf der
Mikroebene in einem Bereich, wo ich sa-
gen muss, das muss sich am Versorgungs-
bedarf des zu Pflegenden, des Kranken
orientieren. Und es muss sich an den opti-
malen Leistungen, der optimalen Kompe-
tenz, die man einbringen kann, orientieren.
Und dann setze ich vor die Klammer Ko-
operation. Das muss kein Reibungspunkt
sein, sondern es könnte sogar ein integrie-
rendes Moment im Sinne von gemeinsamer
Zielsetzung dabei heraus kommen, statt
dass wir uns unter berufsständischen As-
pekten das Leben schwer machen.

Abg. Detlef Parr (FDP): Ich habe dann
noch eine Frage an die ADS und den Bun-
desausschuss für Lehrerinnen und Lehrer
für Pflegeberufe betreffend der Auswei-
tung der praktischen Ausbildung auf Insti-
tutionen außerhalb des Krankenhauses.
Wie beurteilen Sie das?

SVe Ute Herbst (Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Schwesternverbände und Pfle-
georganisationen e. V.): Das beurteilen wir
ausgesprochen positiv. Wir halten es für
dringend notwendig, dass die Ausweitung
auf Einsatzfelder außerhalb des Kranken-
hauses erfolgt, denn die Entwicklung geht
dahin, dass die Verweildauer in den Kran-
kenhäusern immer kürzer wird und im am-
bulanten Bereich die Zahl der noch pflege-
bedürftigen oder auch behandlungsbedürf-
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tigen Menschen zunimmt. Von daher ist es
wichtig, dass auch während der Ausbil-
dung schon Praxiserfahrung in diesen am-
bulanten Pflegediensten erfolgen können.
Es ist ein deutlicher Unterschied, ob ich
Pflege in der Häuslichkeit des Betroffenen
durchführe oder ob ich Pflege in einem
Krankenhaus- also in einer Institution, in
der der Patient sich eher als Gast fühlt-
durchführe. Während er in seiner eigenen
Häuslichkeit derjenige ist, der im Grunde
ja das Hausrecht hat und auch bestimmt,
wo es lang geht.

SV Michael Breuckmann (Bundesaus-
schuss der Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe e.V.): Wir halten es für ab-
solut erforderlich, dass die praktische Aus-
bildung sich auch an den neuen Erforder-
nissen im Bereich der Pflege orientiert.
Das heißt, nicht mehr nur ausschließlich
bezogen auf das Krankenhaus. Es gibt eine
ständig steigende Anzahl von Menschen,
die mit einem hohen Pflegebedarf auf
Grund der kurzen Verweildauer in den
Krankenhäusern in den häuslichen Bereich
hinaus entlassen werden. Und hier ist im
Moment – nach unserer Einschätzung –
eine wirklich adäquate Versorgung nicht
gewährleistet. Ich kann mich da nur Frau
Herbst anschließen, die gesagt hat, dass es
erforderlich ist, diesen Teil der Ausbildung
bereits in Rahmenplan mit zu integrieren
und bereits die praktische Ausbildung in-
nerhalb der ersten drei Jahre auch auf den
ambulanten und möglicherweise rehabili-
tierenden Bereich auszudehnen.

Abg. Detlef Parr (FDP): Dieselbe Frage
auch noch an den Verband der Kinder-
krankenpfleger.

SV Andreas Kray (Berufsverband für
Kinderkrankenschwestern und Kinder-
krankenpflegern e. V.): Ja, wir sehen das
auch so, dass die Zunahme vor allen Din-
gen durch chronische Erkrankungen im
Kindesalter, durch den Betreuungsbedarf
dafür auch zu Hause, wächst. Die Verweil-

dauer im Krankenhaus geht massiv herun-
ter. Wir liegen unter 5 Tagen in der Pädiat-
rie. Auch der Nachsorgebedarf und die
Überleitung von Pflegebedarf im Sinne der
Elternberatung nimmt weiterhin zu. Wir
glauben, dass auch im Sinne der integrier-
ten Versorgung, die hier angestrebt wird,
im Bereich der praktischen Krankenpfle-
geausbildung ein Vernetzungsansatz be-
grüßenswert ist. Von daher unterstützen
wir sehr diese Novellierung.

Abg. Dr. Marlies Volkmer (SPD): Meine
Frage geht an den Berufsverband für Kin-
derkrankenschwestern und Kinderkran-
kenpflegern und an die Bundesarbeitsge-
meinschaft Kind und Krankenhaus. Und
zwar möchte ich noch einmal auf die ge-
meinsame Ausbildungsphase und die Dif-
ferenzierungsphase zurückkommen. Ich
möchte Sie fragen, wie groß sollte Ihrer
Meinung nach der Anteil der Differenzie-
rungsphase für die beiden Berufsbilder in
den begleitenden Bestimmungen der Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung festge-
legt werden?

SV Andreas Kray (Berufsverband für
Kinderkrankenschwestern und Kinder-
krankenpflegern e.V.): Es ist jetzt natürlich
schwierig, konkrete Zahlen zu nennen,
aber er muss so groß sein, dass die fachli-
che Integrität der kinderkrankenpflegeri-
schen Versorgung durch eine Ausbildung
sicher gestellt bleibt. Das heißt, wir haben
verschiedene Altersgruppen innerhalb der
Kinder- und Jugendkrankenpflege. Da sind
die Frühgeborenen, die Neugeborenen, die
Säuglinge usw. Das geht dann bis zum
Jugendlichen hoch und der jetzige Ansatz
von insgesamt 950 Stunden für die allge-
meine und sonstige Krankenpflege und die
Kinderkrankenpflege ist deutlich zu gering.
Wir glauben, dass wir hier eine gleichbe-
rechtigte Spezialisierung nur erreichen
durch eine deutliche Aufwertung der Stun-
denansätze und dieses hier wird dem nicht
gerecht.
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SV Prof. Dr. med. Werner Andler (Bun-
desarbeitsgemeinschaft Kind und Kran-
kenhaus): Wir hatten bisher eine dreijähri-
ge Ausbildung für die Kinderkrankenpfle-
ge, die auch dringend notwendig war.
Wenn wir meinen, wir könnten beide Beru-
fe in einer Ausbildung unterbringen, dann
kann das nur zu Lasten der Qualität gehen.
Wir sehen zwar die Möglichkeit, dass man
auch integrative Anteile haben kann, aber
der überwiegende Teil muss differenziert
sein.

Ich würde sagen, ein gemeinsamer Teil
und ein doppelt so großer Differenzie-
rungsteil wären unbedingt notwendig. Die
Qualifikation der Kinderkrankenschwester
wird durch die Verlagerung in den ambu-
lanten Bereich nur noch größer, da sie
dann allein auf sich gestellt ist. Man muss
sogar mehr können als bisher.

Abg. Dr. Marlies Volkmer (SPD): Ich
möchte die gleiche Frage auch noch an den
Bundesausschuss der Lehrerinnen und
Lehrer für Pflegeberufe stellen. Können
Sie nähere Angaben dazu machen, wie die
Differenzierungsphase aussehen sollte?
Welchen Umfang sollte sie haben?

SV Michael Breuckmann (Bundesaus-
schuss der Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe e. V.): Konkrete Angaben in
Stunden kann man zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht machen. Wir haben Untersu-
chungen bzw. Erhebungen gemacht, nach
denen festzustellen ist, dass je nach Be-
trachtungsweise zwischen 70 und 85 % der
Ausbildungsinhalte identisch sind. Vor
diesem Hintergrund haben wir auch unsere
Position begründet, dass wir für eine gene-
ralistische Ausbildung sind.

Abg. Peter Dreßen (SPD): Ich habe eine
Frage an den Deutschen Pflegeverband.
Wie beurteilen Sie die neue Struktur der
Ausbildung, die unter anderem eine teil-
weise Verlagerung der praktischen Ausbil-
dung an andere geeignete Einrichtungen,

also insbesondere ambulante oder stationä-
re Pflegeeinrichtungen sowie Rehabilitati-
onseinrichtungen vorsieht? Wie ist Ihre
Meinung dazu?

SVe Ute Herbst (Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Schwesternverbände und Pfle-
georganisationen e.V.): Der Deutsche
Pflegeverband ist heute nicht hier. Aber ich
kann in Vertretung sagen, dass der Deut-
sche Pflegeverband mit den generalisti-
schen Berufsverbänden die gemeinsame
Auffassung hat, dass die praktische Aus-
bildung so breit wie möglich angelegt sein
muss. Einbezogen werden muss die reha-
bilitative und palliative Pflege sowie der
Hospizbereich, weil das die Aufgabenge-
biete der Zukunft sind.

Da ich gerade das Wort habe, würde ich
gerne noch eine Antwort auf die eben ge-
stellte Frage geben. Die ersten Modellver-
suche, die in integrierter Form gemacht
wurden, haben sehr deutlich gezeigt, dass
80 bis 85 % der Ausbildung identisch sind.
Man kann sie also in so hohem Maße ge-
meinsam veranschlagen. Von daher denke
ich, dass das, was im Entwurf vorgesehen
ist, nicht an der Realität vorbeigeht.

Abg. Erika Lotz (SPD): Frau Herbst, da
ich sehe, dass Sie hier auch die Bundesar-
beitsgemeinschaft Leitender Krankenpfle-
gepersonen vertreten, frage ich Sie jetzt in
dieser Funktion. Der § 4 regelt Dauer und
Struktur der Ausbildung. Im Abs. 5 wird
eine Verzahnung von Theorie und Praxis
einerseits durch Praxisanleitung der Ein-
richtung, andererseits durch Praxisbeglei-
tung der Schule vorgesehen. Halten Sie das
für sinnvoll und richtig? Wie beurteilen Sie
darüber hinaus die Festlegung der Gesamt-
verantwortung der Schule für die Organi-
sation und die Koordination der Ausbil-
dung?

SVe Ute Herbst (Bundesarbeitsgemein-
schaft Leitender Krankenpflegepersonen
e.V.): Das ist ein sehr kritischer Punkt.
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Grundsätzlich ist es sicherlich wichtig,
dass die Gesamtverantwortung der Ausbil-
dung in einer Hand liegt. Es ist die Schule,
die im Grunde die Einsätze koordinieren
muss.

Es kann aber nicht so sein, dass die Pflege-
praxis nicht mit einbezogen wird. Für die
Organisation innerhalb einer Klinik oder
innerhalb eines ambulanten Pflegedienstes
ist die dort zuständige Praxis verantwort-
lich. Die muss sicherstellen, dass es Praxi-
sanleiter gibt, die für die Ausbildung der
Schülerinnen und Schüler die Verantwor-
tung übernehmen.

Die Praxisanleiter sind in einer etwas
schwierigen Situation, weil sie sich zwi-
schen Baum und Borke befinden. Einer-
seits müssen sie die Praxis vertreten und
den Schülern die Umsetzung des theoreti-
schen Wissens in die Praxis vermitteln.
Andererseits müssen sie auch dringend
Kontakt zur Schule haben. Wichtig ist,
dass die Schule die Gesamtverantwortung
hat und dass die Praxisanleiter wissen, was
im theoretischen und im praktischen Unter-
richt vermittelt worden ist.

Von daher muss das Verhältnis so angelegt
sein, dass eine gute Kooperation zwischen
Schule und der Leitung des Pflegedienstes
besteht, um diese Dinge gemeinsam zu
steuern. Die Praxisbegleitung durch die
Schule muss gewährleistet sein, damit die
Schule beurteilen kann, was in den Praxis-
feldern gelehrt wird und wie die praktische
Betreuung der Schülerinnen und Schüler
ist.

Je breiter die Ausbildung in Praxisbereiche
außerhalb des Krankenhauses geht, um so
wichtiger erscheint es mir, dass eine Be-
gleitung der Schule auch in den ambulan-
ten Bereichen erfolgt. Bisher ist die Schule
ja in Krankenhausnähe und kann beurtei-
len, was im Krankenhaus in der Praxis
erfolgt – jedenfalls im Idealfall. Und des-
wegen muss sie sich auch für die anderen
Bereiche mit verantwortlich fühlen.

Abg. Erika Lotz (SPD): Zu dem gleichen
Komplex würde ich gerne noch die Hal-
tung von ver.di wissen.

SV Gerd Dielmann (ver.di): Können Sie
vielleicht noch einmal kurz die Frage for-
mulieren?

Abg. Erika Lotz (SPD): Es geht um die
Verzahnung von Theorie und Praxis durch
die Praxisanleitung seitens der Einrichtung
und seitens der Schule. Das sieht ja § 4
Abs. 5 vor. Wie ist Ihre Haltung dazu und
wie beurteilen Sie die Festlegung der Ge-
samtverantwortung der Schule für die Or-
ganisation und Koordination der Ausbil-
dung?

SV Gerd Dielmann (ver.di): Die Gesamt-
verantwortung der Schule ist nicht proble-
matisch, was die Koordinierung und die
Planung der Ausbildung angeht. Es ist
sinnvoll, das in einer Hand zu haben. Das
kann die Schule organisieren. Schwierig
wird es, wenn man der Schule die Verant-
wortung für die praktische Ausbildung
überträgt, weil sie das nicht kann. Damit ist
sie überfordert, weil in der Praxis eben
auch die Pflege organisiert werden muss.
Dafür ist das Krankenhaus oder der ambu-
lante Pflegedienst in der Verantwortung.
Da alle Einrichtungen einen pflegerischen
Auftrag haben und die Ausbildung inner-
halb dieser Auftragserfüllung verläuft und
in diesen Kontext eingebunden werden
muss, muss diese Verantwortung bei der
Praxis bleiben. Wir möchten nicht, dass die
Betriebe aus der Verantwortung heraus
gehen und sagen, dass sie damit nichts zu
tun haben, dass sich die Schule verant-
wortlich fühlen soll.

Und wie soll die Schule bei 20, 25 Auszu-
bildenden durch die Gegend reisen und
überall Anleitungen organisieren? Das geht
nicht. Das ist auch personell unmöglich.
Ganz abgesehen davon, dass es dann auch
ein Finanzierungsproblem gibt, wenn die
Schule das tatsächlich allein tun soll.
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Die Gesamtverantwortung für die Koordi-
nierung und Planung bei der Schule ist in
Ordnung. Aber die Organisation und Ver-
antwortung der praktischen Ausbildung
sollte beim Betrieb liegen. Richtig und
dringend ist eine Koordinierung der Auf-
gaben. Es müssen Absprachen über die
Planung der theoretischen und praktischen
Ausbildung stattfinden. Hier sollte man
vielleicht einen Hinweis in der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung machen,
die bisher die Planung der praktischen
Ausbildung vernachlässigt. Das wäre für
die Zukunft wichtig, dass man da etwas
detailliertere Vorgaben macht.

Abg. Hilde Mattheis (SPD): Meine Frage
richtet sich an den Bundesausschuss der
Lehrerinnen und Lehrer für Pflegeberufe
und auch an Frau Herbst. Es wurde ja
schon, vor allen Dingen vom Bundesaus-
schuss ausgeführt, wie wichtig § 4 ist. Es
wurde auch darauf hingewiesen, dass die
neuen Wissenschaften sich dadurch we-
sentlich stärker und besser etablieren kön-
nen und dass vor allen Dingen auch die
Verweildauer im Beruf gesteigert werden
könnte. Wie bewerten Sie jetzt § 25 Abs. 2,
der den Bestandsschutz regelt? Inwiefern
wird der Bestandsschutz durch die Er-
reichbarkeit der Anerkennung und die
Verbesserung der Ausbildung tangiert?

SV Michael Breuckmann (Bundesaus-
schuss der Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe e.V.): Wir beurteilen § 25 in
Verbindung mit § 5, also die Frage der
weiteren Anerkennung der Ausbildungs-
stätten dahingehend, dass wir einen derar-
tigen Bestandsschutz ausdrücklich begrü-
ßen. Allerdings kann dieser Bestandsschutz
nicht bis in alle Ewigkeiten dauern. Es
müssen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, in denen Lehrerinnen und Lehrer,
die bereits im Beruf sind, sich adäquat
weiterbilden, fortbilden können. Für uns ist
absolut erforderlich, dass hier Möglich-
keiten geschaffen werden, die über die im
Moment schon vorhandenen Hochschulzu-

gängen hinausgehen. Vom Grundsatz her
haben wir nie einen Hehl daraus gemacht,
dass wir die Lehrerbildung für die Fachbe-
rufe im Gesundheitswesen ausdrücklich
aus den bisherigen traditionellen Weiter-
bildungsstätten weghaben wollen an eine
im normalen Bildungssystem eingeglie-
derte Lehrerausbildung.

SVe Ute Herbst (AG Deutscher Schwes-
ternverbände und Pflegeorganisationen
e.V.): Die ADS betrachtet den Bestands-
schutz als positiv, weil sie einerseits an die
Schulen denkt, die ausbluten würden, wenn
man ad hoc diese Bestimmungen einsetzen
würde. Andererseits denken wir auch an
die Betroffenen, die jahrelang gut genug
waren für die Pflegeausbildung.

Wir denken, dass es wichtig ist, dass dieser
Bestandschutz festgeschrieben ist. Wir
glauben nicht, dass eine Befristung not-
wendig ist, denn im Zuge der natürlichen
Auslese werden diejenigen, die noch die
traditionellen Weiterbildungen haben, all-
mählich in den wohlverdienten Ruhestand
gehen. Diese können dann eben nur noch
durch Lehrer ersetzt werden, die ihre Qua-
lifikation an Hochschulen erworben haben.
Aber so lange noch nicht feststeht, welche
Form der Qualifikation für die Lehrer das
Non plus Ultra sein wird, denken wir, dass
wir mit dieser Form der Übergangslösung
durchaus leben können und dass die Schu-
len damit auch zurecht kommen.

Man muss sehr deutlich sagen, dass die
Lehrer, die zurzeit an den Pflegeschulen
praktizieren, auch aus persönlichem Inte-
resse sehr engagiert sind, sich fort- und
weiterzubilden. Wenn man die Zahl der
Lehrenden sieht, die bereits in der Vergan-
genheit ein berufsbegleitendes Studium
unter sehr schwierigen Bedingungen ab-
solviert haben, dann kann man sehr deut-
lich feststellen, dass die Lehrenden selbst
an einer sehr qualifizierten Ausbildung
interessiert sind. Und im Grunde gehört
Fortbildung ja zum lebenslangen Lernen
dazu. Ich denke, dass das für Lehrer eine
Selbstverständlichkeit ist, sich in den pä-
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dagogischen Fächern fort- und weiterzu-
bilden, um den neuen Anforderungen ge-
wachsen zu sein.

Abg. Matthias Sehling (CDU/CSU): Mei-
ne Frage richtet sich an vier Sachverstän-
dige: An den Deutschen Berufsverband für
Pflegeberufe, an den Deutschen Pflegever-
band, an die ADS sowie an den Berufsver-
band für Kinderkrankenschwestern und
Kinderkrankenpfleger. Es geht um die
Auswirkungen des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts vom Oktober letzten Jah-
res zum Altenpflegegesetz. Meine Frage
ist, ob es vor dem Hintergrund dieses Ur-
teils zum Altenpflegegesetz nicht geboten
wäre, auf die in § 8 des Regierungsent-
wurfs vorgesehene bundesgesetzliche Re-
gelung zu verzichten. Was könnte nach
Ihrer Auffassung an dessen Stelle treten?

SV Franz Wagner (Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe): Es ist natürlich im
Wesentlichen eine juristische Frage. Aber
in meinem Verständnis spricht vieles da-
für, den Urteilstenor auch hier anzuwen-
den. Wenn nach Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichts der Bund nicht für die
Zulassung einer Altenpflegehilfequalifika-
tion zuständig ist, dann müsste das in A-
nalogie auch für die Krankenpflegehilfe
gelten.

Die Frage der Alternativlösung birgt die
große Herausforderung, eine möglichst
bundeseinheitliche oder aber vergleichbare
Regelung zu finden. Es geht darum, zu-
künftig keine 16 verschiedenen Möglich-
keiten der Krankenpflegehilfe oder Ge-
sundheits- und Krankenpflegehilfe zu
schaffen. Es müsste diskutiert werden z.B.
über eine Vereinbarung der Gesundheits-
ministerkonferenz, einen Rahmen zu schaf-
fen, in dem eine Berufsfachschulbildung,
wie sie heute bereits für die Sozialpflege
und dergleichen existiert, eingeführt wür-
de. Die würde dann Pflegeassistentenquali-
fikationen bedeuten.

SVe Ute Herbst (AG Deutscher Schwes-
ternverbände und Pflegeorganisationen
e.V.): Wir halten es ebenfalls für konse-
quent, das Bundesverfassungsgerichturteil
zur Altenpflege auch auf die krankenpfle-
gerischen Berufe zu übersetzen. Wir wür-
den es auch für geboten halten, dies bereits
jetzt zu planen. So kann verhindert werden,
dass wir möglicherweise wieder in eine
Verfassungsklage rutschen.

Im Zusammenhang mit der von den Ver-
fassungsrichtern genannten Urteilsbegrün-
dung halten wir es für wichtig, die Ab-
grenzung zwischen den Pflegeberufen im
Gesetz deutlich zu machen. Wenn die Hel-
ferberufe nicht bundeseinheitlich geregelt
werden können, dann wird der Bund auf
die Helferberufe wenig Einfluss nehmen
können. Deswegen stehen wir auf dem
Standpunkt, dass der Bund seinen Einfluss
auf die professionellen, dreijährigen Pfle-
geberufe legen sollte. Wir halten es dabei
für geboten, das Ausbildungsziel eher in
Form einer Aufgabenfestlegung im Sinne
eines Berufsbildes festzuschreiben. Damit
würde deutlich werden, welches die Kom-
petenzen der dreijährig Ausgebildeten für
die Praxis sind. Daraus ließen sich dann in
den Leistungsgesetzen entsprechende An-
forderungen ableiten.

Wenn man beispielsweise die Punkte, die
im § 3 Abs. 2 Nr. 1 als eigenverantwortli-
che Tätigkeiten beschrieben sind, als be-
rufliche Aufgaben und nicht als Ausbil-
dungsziel festschreiben würde, könnte man
bereits die Abgrenzung zu den nicht bun-
deseinheitlich geregelten Helferberufen
deutlich machen. Allerdings müsste dann
noch der Passus ergänzt werden, dass in
dieser Ziffer 1 auch die Anleitung und
Verantwortung für die pflegerischen Hel-
ferberufe mit verankert würden.

SV Andreas Kray (Bundesverband für
Kinderkrankenschwestern und Kinder-
krankenpfleger e.V.): Wir sind auch für
eine bundeseinheitliche Regelung, nicht für
eine länderspezifische Lösung. Wir glau-
ben, dass die Helferinnenausbildung für
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die Kinderkrankenpflege sowieso nie zum
Tragen kommen sollte. Das gab es noch
nie und würden wir auch nie favorisieren.
Ansonsten schließe ich mich meinen Vor-
rednern an.

Abg. Michael Hennrich (CDU/CSU): Ich
habe zwei Fragen, die sich an den Bundes-
ausschuss der Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe, an den Deutschen Berufsver-
band für Pflegeberufe, an die Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Schwesternverbände
und Pflegeorganisationen, an die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Leitender Kranken-
pflegepersonen sowie an die Deutsche
Krankenhausgesellschaft richten.

Die erste Frage: Nach unseren Informatio-
nen werden in erster Linie Leute im Be-
reich OP und Intensivpflege gesucht. In-
wiefern erhoffen Sie sich von der Akade-
misierung eine Verbesserung? Wäre es da
nicht sinnvoller, statt auf die Akademisie-
rung mehr Wert auf die praktische Ausbil-
dung zu legen? In einigen Verbänden wird
bereits jetzt gerügt, dass die Ausbildung zu
kopflastig und zu wenig an den Erforder-
nissen der Patienten ausgerichtet sei.

Die zweite Frage lautet, ob es sich da nicht
empfehlen würde zweigleisig vorzugehen
und für Pflegekräfte in leitenden Positio-
nen den Grad der theoretischen Ausbildung
zu erhöhen?

SV Michael Breuckmann (Bundesaus-
schuss der Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe e. V.): Zunächst zu dem
Punkt, dass nach Ihrer Auffassung haupt-
sächlich OP und Intensivpflegepersonal
gesucht wird: Das ist in Deutschland regi-
onal sehr unterschiedlich. Es gibt durchaus
auch Regionen, in denen allgemeine Pfle-
gekräfte, wenn man das einmal so bezeich-
nen darf, händeringend gesucht werden.
Teilweise können die Krankenhausträger,
aber auch die ambulanten Einrichtungen
hier ihren Personalbedarf nicht decken.

Ich glaube, dass vor dem Hintergrund der
Akademisierung die Attraktivität des Beru-
fes in der Pflege, egal, wie er nun heißen
mag, deutlich zunimmt. Mit der Tatsache,
dass man mit dem Erlernen eines Pflegebe-
rufes gleichzeitig einen akademischen Ab-
schluss erhält, hat man auch die Möglich-
keit einer Karriereplanung.

Ich glaube nicht, dass die derzeitige Aus-
bildung kopflastig ist. Ich glaube eher, dass
wir im Bereich der theoretischen Ausbil-
dung noch einmal genau hinsehen müssen.
Im Zusammenhang mit der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung steht die Frage,
welche Inhalte dort hineingehören und ob
es nicht vor dem Hintergrund der aktuellen
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
möglicherweise Inhalte gibt, die man auch
anderweitig vermitteln kann.

Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt
betraf die Zweigleisigkeit. Neben den
Pflegekräften in leitenden Positionen
möchte ich hier ergänzend auf die Lehren-
den in den Pflegeberufen hinweisen. Da ist
es absolut erforderlich, dass hier der Grad
der theoretischen Ausbildung durch Aka-
demisierung im Sinne von Hochschulstu-
dium ausdrücklich erweitert wird. Dies
wird von unserer Seite befürwortet.

Wir halten z.B. eine Pflegedienstleitung
nicht unbedingt in der Lage – ohne das zu
verallgemeinern –, den Herausforderungen
einer wirklich adäquaten Leitung des Pfle-
gedienstes im Sinne einer Management-
aufgabe in der heutigen Zeit gerecht zu
werden. Vor diesem Hintergrund würden
wir das auf jeden Fall befürworten.

SV Franz Wagner (Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe): Zum Mangel an
Pflegepersonal: Sicherlich ist dieser zuerst
im Bereich OP und Intensivpflege aufge-
treten, hat sich aber in der Zwischenzeit
auch deutlich auf andere Bereiche ausge-
weitet, z.B. auf die ambulante Pflege und
auf die Pflegeheime. Das ist sicherlich re-
gional unterschiedlich.
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Noch eine kurze grundsätzliche Anmer-
kung zu dem Mangel. Im Unterschied zur
vorhergehenden Phase des Mangels er-
warten wir dieses Mal, dass die Mangelsi-
tuation bestehen bleibt, dass wir also nicht
kurzfristig eine wie auch immer geartete
Lösung haben werden. Es wird sich um
einen Dauerzustand handeln.

Man kann sicherlich kurz- und mittelfristig
nichts über eine Akademisierung der Aus-
bildung bewerkstelligen. Das kann gar
nicht funktionieren. Wollte man heute ü-
berhaupt so eine Umstellung, würde es
dauern, bis diese implementiert ist. Dar-
über ist sicherlich nichts in diese Richtung
zu erreichen. Das wäre eher zu erreichen,
wenn man versuchen würde, Menschen,
die bereits über eine pflegerische Ausbil-
dung oder auch eine Spezialisierung im
Bereich OP und Intensivpflege verfügen,
aber in diesem Bereich nicht mehr arbeiten
wollen, versucht zurückzugewinnen. Aber
die Arbeitsbedingungen sind wie sie sind,
man würde das nur erreichen, wenn diese
Menschen dann auch veränderte Arbeits-
bedingungen vorfinden.

Nun zu der Vorstellung, dass die Ausbil-
dung dann vielleicht zu kopflastig sei. Wir
haben eher ein Problem, weil wir auch
heute zum Teil noch eine Art Einarbei-
tungsmodell haben. Die Leute haben zwar
eine dreijährige Ausbildung, doch diese
Ausbildung orientiert sich auch stark dar-
an, wie schnell man funktioniert. Ich war
selbst jahrelang als Lehrer in der Ausbil-
dung tätig. Das Erste, was die Schüler ler-
nen ist, wie sie gut funktionieren, und nicht
unbedingt die Grundlagen der Tätigkeit:
Wie erwerbe ich Entscheidungskompetenz,
wie beurteile ich Situationen richtig, wie
kommuniziere ich und wie kann ich je-
manden in den einzelnen Bereichen pflege-
risch versorgen. Stattdessen steht eher im
Vordergrund, wie ich gut funktioniere und
wie ich den Arbeitsanfall kompensiere.

Wir denken, dass es eine theoretische
Grundlage braucht, zu dieser reflexiven
Praxis zu kommen, also Situationen zu
erfassen, einzuschätzen und dann zu über-

legen, wie gehe ich sinnvoll damit um.
Weniger in einem Reiz - Reaktionsschema
zu handeln, möglicherweise bevor der
Kopf eingeschaltet wird. Wir brauchen
heutzutage jedoch ganz andere Kompeten-
zen als Grundlage.

Nun zu der zweiten Frage der Qualifizie-
rung für Pflegende in Leitungspositionen.
Wir denken, dass das Modell, das wir
heute haben – eine pflegerische Erstausbil-
dung und daran anschließend ein achtse-
mestriges Hochschulstudium des Pflege-
managements – ein Weg ist, um diese
Menschen für ihre Aufgaben zu qualifizie-
ren. Wir glauben, dass die Kombination
von pflegerischer Erstausbildung und im
zweiten Schritt die Kompetenz im Bereich
Management und Betriebswirtschaft die
besondere Qualifikation ausmacht. Eben
mit diesem pflegerisch geschulten Blick-
winkel auf die Situation, auf das Manage-
ment im Krankenhaus zu sehen, um dann
zu entscheiden, was kann ich hier vorneh-
men, um tatsächlich eine möglichst opti-
male Qualität der Leistung zu erreichen.

Ein anderes Ausbildungsmodell könnten
auch postgraduierte Studiengänge sein, wie
z.B. ein Master. Hier wäre einfach die Fra-
ge, wann man sehen kann, worauf es an-
kommt. Aber wie gesagt, das Entscheiden-
de aus unserer Sicht ist die Kombination.
Sonst könnte man gleich originär qualifi-
zierte Betriebswirtschaftler einstellen. A-
ber haben diese wirklich den Blickwinkel,
um diese besondere Qualität, die Pflege als
Leistungskomplex ausmacht, zu integrie-
ren? Oder wird da nur mit einer reinen
betriebswirtschaftlichen Sicht herangegan-
gen: Was kostet etwas, wieviel investiere
ich sowohl an Man-Power als auch an Res-
sourcen, um welches Ergebnis auf der E-
bene des Budgets zu erreichen?

SVe Ute Herbst (Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Schwesternverbände und Pfle-
georganisationen e. V.): Ich möchte grund-
sätzlich einmal in Frage stellen, ob es tat-
sächlich so ist, dass wir nur im Bereich OP
und Intensivpflege einen Mangel an Perso-
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nal haben. Ich möchte behaupten, dass der
Mangel flächendeckend auf breiter Ebene
existiert. Für die Bereiche OP und Inten-
sivpflege muss man sehen, dass wir insge-
samt von einer Verweildauer im Beruf von
vier Jahren sprechen. Das hat sicherlich
damit zu tun, dass es überwiegend ein
Frauenberuf ist. Das hat aber auch mit den
Unzufriedenheiten in der Praxis zu tun, mit
den Rahmenbedingungen, unter denen
Pflege abläuft.

Eine Weiterbildung zur Anästhesie- und
Intensivpflege oder zur Operationskran-
kenschwester setzt aber insgesamt eine
siebenjährige Qualifizierung voraus: die
dreijährige Grundausbildung, zwei Jahre
praktische Erfahrung und dann eine zwei-
jährige Weiterqualifikation. Damit liegt es
eigentlich auf der Hand, dass besonders in
diesen Bereichen der Mangel auftritt. Ins-
gesamt teile ich die Meinung von Herrn
Wagner, dass es ein allgemeiner Mangel
ist, den es vor allen Dingen auch im Be-
reich der stationären Altenhilfe sehr deut-
lich gibt.

In Bezug auf die Frage der Akademisie-
rung möchte ich noch einmal ausführen,
dass wir in der Praxis einen Qualifikati-
onsmix brauchen. Wir brauchen die pfle-
gewissenschaftlich qualifizierten Expertin-
nen und Experten, die in der praktischen
Pflege beraten und anleiten und dem Stand
der wissenschaftlichen Künste gerecht
werden. Akademisch Qualifizierte brau-
chen wir auch in den Leitungspositionen,
hier vor allen Dingen aber mit Schwer-
punkt im Bereich der Betriebswirtschaft.
Diejenigen, die wir in diesem so genannten
Qualifikationsmix in der Praxis brauchen,
müssen also pflegewissenschaftlich quali-
fiziert sein. Von daher ist das schon eine
Unterscheidung, die wir machen müssen.

Für die Lehrer habe ich mich schon geäu-
ßert. Diese müssen im Grunde neben der
Qualifikation im Bereich der pflegewissen-
schaftliche Fähigkeiten natürlich eine hohe
pädagogische Kompetenz erwerben. Das
geht in der heutigen Zeit sicherlich nicht
mehr in der alten Form der Weiterbil-

dungsstätten, sondern muss eine Hoch-
schulqualifizierung sein.

SV Dr. Martin Walger (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft): Es trifft zu, dass der
größte Mangel in den Bereichen OP-Dienst
und Intensivpflege besteht. Natürlich kann
die Attraktivität generell durch verbesserte
Akademisierungschancen gesteigert wer-
den. Ich bin Frau Herbst sehr dankbar, dass
sie gesagt hat, dass es um einen Qualifika-
tionsmix geht. Es kann doch nicht sein,
dass jede Pflegekraft einen akademischen
Abschluss haben muss.

Wir glauben aber, dass man die Attrakti-
vität für spezielle Bereiche wie den OP-
Dienst und die Intensivpflege nicht durch
mehr Akademisierung fördern kann. Da
geht es ja darum, die fachliche Qualifikati-
on ganz fachspezifisch zu erhöhen.

Wir von der DKG haben seit langem eine
fachspezifische Weiterbildungsempfehlung
entworfen. Wir glauben, dass es noch ein
anderes Konzept gibt, um die Mangelsitu-
ation abzubauen. Das Zauberwort heißt
OTA, Operationstechnischer Assistent.
Das ist ein Berufsbild, welches es in ande-
ren europäischen Ländern gibt und das wir
1996 hier in Deutschland ins Leben geru-
fen haben. Dieses Berufsbild hat inzwi-
schen durchaus Fuß gefasst und besitzt
eine hohe Akzeptanz bei den Ausbildern
sowie bei den Auszubildenden.

Wir wissen, dass das OTA- Berufsbild
inzwischen auch von einigen Bundeslän-
dern aufgegriffen worden ist. Diese über-
legen, ein solches Berufsbild über landes-
rechtliche Regelungen nachzuzeichnen
bzw. aufzuzeichnen. Deshalb würden wir
uns sehr freuen, wenn der Gesetzgeber
diese Initiative aufgreifen und positiv über
die Möglichkeit nachdenken würde, dieses
Berufsbild der OTA auch bundesgesetzlich
zu fixieren.

Abg. Wolfgang Zöller (CDU/CSU) über-
nimmt den Vorsitz.
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Abg. Götz-Peter Lohmann (Neubranden-
burg) (SPD): Jetzt geht es um die Abtei-
lung Finanzen, jetzt geht es ums Geld.
Deswegen richte ich meine Frage an den
Verband der Angestellten-Krankenkassen
und an die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft. Mich interessiert aber auch die
Meinung des Vertreters von ver.di. Ich
kenne zwar die haushaltstechnische Situa-
tion der Bundesländer, insbesondere mei-
nes Bundeslandes Mecklenburg-
Vorpommern, dennoch folgende Frage:
Sehen Sie Möglichkeiten, die Schulkosten
über die Haushalte der Länder zu finanzie-
ren, gibt es andere seriösen Alternativen?
Was ist mit der durch das Fallpauschalen-
gesetz eingeführten Neugestaltung der
Ausbildungsfinanzierung? Bieten eigen-
ständige, umlagegespeiste Ausbildungs-
fonds eine Gewähr dafür, dass den ausbil-
denden Einrichtungen, also den Kranken-
häusern, die erforderlichen Mitteln zuflie-
ßen und Wettbewerbsnachteile möglicher-
weise vermieden werden können?

SV Theo Riegel (VdAK/AEV): Wir haben
ein Interesse daran, dass unsere Patienten
gut versorgt werden. Deshalb muss Aus-
bildung und auch Investition in die Ausbil-
dung sein. Wir kritisieren aber seit Jahr-
zehnten, dass hier ordnungspolitisch nicht
sauber vorgegangen wird. Wir finanzieren
seitens der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) mit Beitragsmitteln die theo-
retische Ausbildung. Das ist aus unserer
Sicht ordnungspolitisch verfehlt. Wir kriti-
sieren das laufend. Es gibt keinen anderen
Ausbildungsgang in Deutschland, der ähn-
lich strukturiert ist. Die Ausbildung bei den
Pflegeberufen ist die einzige, bei der die
theoretische Ausbildung zu Lasten der
Krankenversicherung geht und nicht über
öffentliche Mittel finanziert wird.

Wir können deshalb nicht nachvollziehen,
dass nun hier die Gelegenheit nicht genutzt
wird, den Leistungskatalog der GKV zu
entschlacken und ihn von versicherungs-
fremden Aufgaben zu entlasten, obwohl an

allen Ecken und Kanten und in sämtlichen
Experten- und Arbeitsgruppen darüber
diskutiert wird. Wir können nicht nach-
vollziehen, dass nun hier bei diesem Ge-
setz diese Gelegenheit ungenutzt bleibt,
trotz des Drucks, der auf den Beitragssät-
zen lastet.

Aber nicht nur das, es wird sogar noch
etwas draufgesattelt. Es wird von 100 Mio.
gesprochen, die wir eher als eine Unter-
grenze ansehen. Diese 100 Mio. werden
insbesondere damit begründet, dass nun
zusätzliche Ausbildungsinhalte gerade im
theoretischen Bereich einbezogen werden
sollen: Prävention, Rehabilitation, Ge-
sundheitsförderung, Palliativversorgung
usw. Dies sind Bereiche, wo gar nicht die
Krankenversicherung, sondern auch andere
Kostenträger zuständig sind. Diese Berei-
che bekommen zu Lasten der Krankenver-
sicherung die Ausbildung frei Haus gelie-
fert.

Die ungerechtfertigte, ordnungspolitisch
verfehlte Durchmischung wird nicht im
Zuge des allgemeinen Trends abgebaut,
sondern sie wird noch verstärkt. Insofern
müssen wir das an dieser Stelle wieder
kritisieren. Unseres Erachtens sollte ord-
nungspolitisch sauber der Anteil dieser
Ausbildung dem öffentlichen Haushalt und
damit den Ländern zugeordnet werden.
Das würde uns auf der GKV-Seite im pra-
xisbezogenen Teil erlauben, Spielräume zu
nutzen und hier intensiver aktiv zu werden.

Was nun die zweite Frage, die Frage der
Umlage betrifft, ist das eine Frage der
Form, wie das künftig läuft. Wir halten es
für eine Form, die zu mehr Gerechtigkeit
führt, indem sie auf den Abbau von
Nachteilen für die auszubildenden Ein-
richtungen hinwirkt. Wir halten die
Fondslösungen vor allen Dingen auch für
eine Möglichkeit, die Mittelverteilungen
künftig intensiver an qualitativen Ge-
sichtspunkten auszurichten. Wir hoffen,
dass uns andere Vorschriften, insbesondere
auf Landesebene nicht zu sehr behindern.
Es sollte möglich sein, wesentlich gezielter
qualitativ gut strukturierte Ausbildungs-
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stätten zu fördern. Diese Form der Finan-
zierung halten wir für gut.

SV Dr. Martin Walger (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft): Herr Abgeordneter
Lohmann, die Bundesregierung hat ja dan-
kenswerter Weise selbst eingeräumt, dass
mit der veränderten Ausbildung Mehrkos-
ten entstehen. Zu der Frage der Ausbil-
dungsfonds hat sich die DKG seiner Zeit
positiv geäußert. Wir halten das in dem
Verhältnis ausbildende Krankenhäuser und
nichtausbildende Krankenhäuser für eine
gerechtere Lösung, auch wenn vielleicht
die Umsetzung durchaus bürokratisch wer-
den kann. Das kann man nicht ausschlie-
ßen.

Die Frage der Refinanzierung der Mehr-
kosten auch in Bezug auf die Länderhaus-
halte muss ich im Grunde mit einem drei-
fachen nein beantworten. Der jetzige Ge-
setzentwurf reicht nicht aus, um die Refi-
nanzierung der Mehrkosten sicher zu stel-
len.

Erstens: Wenn die Ausbildung – und das
gibt es ja in einigen Ländern tatsächlich –
in den Berufsfachschulen der Länder
durchgeführt werden, greift die hier vorge-
sehene Regelung zur Refinanzierung für
die Länder natürlich überhaupt nicht. Das
hat auch der Bundesrat schon so festge-
stellt.

Zweitens: Die Formulierung des Gesetz-
entwurfs zur Änderung des Krankenhaus-
gesetzes (KHG) ist nicht ausreichend. Die
Formulierung lautet ja, dass ein Über-
schreiten der Veränderungsrate bei erst-
maliger Umsetzung der neuen Ausbildung
möglich ist. Das vernachlässigt, dass es ab
2006 noch zusätzliche und dauerhafte
Mehrkosten durch die neue Ausbildung
geben kann, die durch diese Einmalrege-
lung eben nicht abgegolten sind.

Der dritte Punkt stellt eine technische
Feinheit dar. Es gibt vier Gesetzeskreise:
das Krankenpflegegesetz, das Kranken-
hausgesetz, das Fallpauschalenänderungs-

gesetz und das Krankenhausentgeldgesetz.
Mit dem Fallpauschalenänderungsgesetz
ist nach Stand der Anhörungen ja offenbar
vorgesehen, die ganzen Ausbildungsfonds
um ein Jahr auf das Jahr 2005 zu verschie-
ben. Dann reicht das, was jetzt  im Kran-
kenpflegegesetz geschrieben wurde, zur
Änderung des KHG nicht mehr aus. Das
greift völlig ins Leere. Sie müssen das
Krankenhausentgeltgesetz in einem Para-
graphen – das ist der § 4 – ändern, sonst
kommt die gute Absicht des Gesetzgebers
überhaupt nicht zum Tragen.

Wir haben deshalb noch einmal eine er-
gänzende Stellungnahme für die Filigran-
techniker darüber abgegeben, wie es gere-
gelt werden müsste, dass durch diese zeit-
liche Verschiebung die geplante Refinan-
zierung nicht völlig durch den Rost fällt.

SV Gerd Dielmann (ver.di): Bei der Fi-
nanzierung der Schulkosten geht es nur um
die Kosten der theoretischen Ausbildung.
Eine Finanzierung über die Länder wäre
von der Systematik her richtig, wenn es
eine Ausbildung im Regelsystem der be-
ruflichen Bildung wäre. Dort ist das so.

Im Berufsbildungsgesetz gibt es den be-
trieblichen Teil der Ausbildung, der über
die Erlöse der Betriebe finanziert wird und
den schulischen Teil, den die Länder fi-
nanzieren. Hier hat sich der Gesetzgeber
aber entschieden bei einer Berufsregelung
zu bleiben, die aus einer anderen Tradition
kommt, nämlich dass die Krankenhäuser
die Ausbildungsstätten tragen. Das ist na-
türlich im Prinzip problematisch. Man
müsste dann aber eine grundlegende Ver-
änderung vornehmen und die Dualität der
Ausbildung auch generell herstellen.

In der jetzigen Situation ist es wichtig, dass
die Ausbildung überhaupt sicher gestellt
wird. Und da ist die vorgesehene Regelung
über die Ausbildungsfonds eine sehr sinn-
volle Lösung, weil eben auch die nichtaus-
bildenden Krankenhäuser an der Finanzie-
rung beteiligt werden und so immer wieder
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vorgetragene Wettbewerbsnachteile nicht
entstehen.

Was die Erhebung der Kosten angeht, so
ist die Verschiebung auf das Jahr 2005 von
der Begründung her wohl wesentlich den
Krankenhausträgern selber geschuldet, da
sie die Daten nicht rechtzeitig erhoben
haben. Ich würde mich freuen, wenn diese
Verschiebung nicht notwendig wäre, son-
dern die Krankenhäuser in der Lage wären,
die Ausbildungskosten tatsächlich umfas-
send zu ermitteln. Dabei sollten die Ärzte,
die an der praktischen Prüfung teilnehmen,
bei der Einkalkulierung nicht vergessen
werden. In diesem Fall würde man, glaube
ich, eine Lösung finden, die auch dieses
Problem lösen kann.

Insgesamt ist es also ein positiver Weg.
Die Finanzierung der Ausbildung muss im
Detail jedoch noch verbessert werden.

Abg. Klaus Bartels (Starnberg) (SPD): Ich
habe an ver.di eine Frage zu der Fehlzei-
tenregelung in § 7, da ver.di hier die einzi-
gen sind, die sich kritisch dazu äußern. Aus
welchen Gründen schlagen Sie vor, die
Fehlzeitenregelung, die es ja sonst in der
Berufsausbildung nirgends gibt, zu strei-
chen oder zumindest die Rechte von Aus-
zubildenden durch einen Zusatz sicherzu-
stellen? Könnten Sie uns bitte noch einmal
näher erklären, was es damit auf sich hat?

SV Gerd Dielmann (ver.di): Grundsätz-
lich gibt es solche Fehlzeitenregelungen
nur für die nach dem Berufszulassungsge-
setz vorgesehen Heilberufe. Das Berufsbil-
dungsgesetz – relevant für über 300 Berufe
– kommt ohne Fehlzeitenregelung aus,
ebenso die schulischen Bildungsgänge an
Berufsfachschulen.

Grundsätzlich kommt es immer darauf an,
den Unterrichtsstoff zu erlernen und die
Lernziele zu erreichen. Das wird in der
Prüfung überprüft.

Die Fehlzeitenregelung ist auch deshalb
ein Problem, weil es auch aus anderen Re-
gelungen den Anspruch geben kann, au-
ßerhalb von Krankheit und Urlaub nicht
am Unterricht teilnehmen zu müssen. Hier
ist es uns ein besonderes Anliegen, dass
die jungen Leute, die sich als Jugend- und
Auszubildendenvertretung für eine Verbes-
serung der Ausbildung engagieren, auch
die Möglichkeit haben, dies zu tun. Diesen
jungen Leuten wird immer wieder unter
Verweis auf die Fehlzeitenregelung nicht
gestattet, sich zu qualifizieren, Beratungs-
stunden u.ä. zu halten, also ihre in dem
Betriebsverfassungsrecht vorgesehenen
Rechte auch tatsächlich in Anspruch zu
nehmen. Manchmal wird es in der Praxis
stillschweigend geduldet. Unabhängig da-
von gibt es aber das rechtliche Problem.
Deswegen muss an dieser Stelle dringend
nachgebessert werden, um diesen Wider-
spruch zwischen zwei Gesetzesansprüchen
aufzuheben. Es wäre uns sehr wichtig, dass
Sie das noch korrigieren.

Abg. Verena Butalikakis (CDU/CSU):
Mein Fragen richten sich an die DKG, an
den VdAK, an den Bundesausschuss der
Lehrerinnen und Lehrer und an die ADS.
Erstens: Es werden 100 Millionen Euro
Mehrkosten für die Umsetzung des Geset-
zes prognostiziert. Sehen Sie höhere Kos-
ten und wenn ja welche? Zweitens: Es ist
auch von der DKG bereits darauf hinge-
wiesen worden, dass die Finanzierung bei
der erstmaligen Umsetzung, also Stellen-
schlüssel und das, was die einmalige Über-
schreitung bedeutet, wahrscheinlich nicht
ausreichend ist. Welche konkreten Folgen
hätte eine Unterfinanzierung in der kom-
menden Zeit? Die dritte Frage ist ein biss-
chen allgemeiner: Ist es vertretbar, dass
künftig Einrichtungen des ambulanten Be-
reichs, die letztendlich ja auch von der
Arbeitskraft der Auszubildenden profitie-
ren, überhaupt nicht an der Finanzierung
der Ausbildungskosten beteiligt werden?

SV Dr. Martin Walger (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft): Die Kosten entstehen
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aus unserer Sicht durch vier Blöcke: Zum
einen durch den höheren Theorieanteil im
Rahmen der Ausbildung. Zum anderen
durch die veränderten Qualifikationen für
die Schulleitung bzw. Lehrpersonen an der
Schulen, denn es ist natürlich ein gewalti-
ger Unterschied, ob sie jemanden mit
Hochschulabschluss nach BAT III oder IIa
bezahlen oder so wie bisher. Der dritte
Punkt betrifft die erschwerte Durchführung
des praktischen Ausbildungsteils. Sinn-
voller Weise hat die Ausbildung auch au-
ßerhalb des Krankenhauses stattzufinden,
das bestreiten wir nicht, aber die Durchfüh-
rung wird wesentlich erschwert und auch
teurer. Nehmen Sie einfach einmal das
Konstrukt der Praxisbegleitung, so wie es
im Gesetz vorgegeben ist. Von der Schule
oder vom Ausbildungsträger soll dann die
Praxisbegleitung auch in die anderen Ein-
richtungen hineingestellt werden. Das wird
nach unserer Auffassung in der Summe
dazu führen, dass die Mehrkosten deutlich
über den veranschlagten 100 Millionen
Euro liegen werden.

Zu Punkt zwei: Die Konstruktion einer
Unterfinanzierung der Ausbildungskosten
kann natürlich dazu führen, dass die Aus-
bildungsbereitschaft insgesamt sinkt.

Der dritte Punkt: Von der praktischen
Ausbildung profitieren letztlich auch ande-
re Einrichtungen als das Krankenhaus.
Insofern ist es für uns unverständlich, wa-
rum man diese anderen Einrichtungen
nicht auch in die Finanzierung der Ausbil-
dung einbezieht. Das würde im Klartext
beispielsweise die Übernahme von Ausbil-
dungsvergütung für die Abschnitte bedeu-
ten, die außerhalb des Krankenhauses ab-
geleistet werden. Aus unserer Sicht wäre
das ein Weg, eine verursachergerechte
Zuordnung der Kosten zu erwirken, denn
es ist einfach auch immer ein statistisches
Problem.

Wir haben durch das Krankenpflegegesetz
eine verteuerte Ausbildung, die zu Mehr-
ausgaben der Krankenkassen für den
Krankenhaussektor führt. Wir haben es
also wieder sozusagen am Jackett hängen,

dass wir noch teurer geworden sind. Inso-
fern plädieren wir wirklich sehr dafür, dass
man eine verursachergerechte Zuordnung
der Kosten in diesem Gesetz vorsieht.

SV Theo Riegel (VdAK/AEV): Ich kann
mich in vielen Punkten auf das beziehen,
was Herr Walger gesagt hat. Leider lässt
sich aufgrund der schlechten Datenlage
sehr oft nicht genau beziffern, mit welchen
Mehrkosten wir es zu tun haben. Die 100
Mio. Euro beruhen allein auf der Berech-
nung durch die Veränderung des Anrech-
nungsschlüssels. Wir gehen davon aus,
dass zusätzliche Kosten anfallen. Die
Stichworte dafür sind geliefert worden:
Praxisanleitung, Qualifikation der Ausbil-
der, aber eben auch entstehende Reibungs-
verluste. Aus unserer Sicht stellen daher
die 100 Mio. Euro eine Untergrenze dar,
die in der Praxis mit Sicherheit überschrit-
ten wird und es wird zu zusätzlichen Be-
lastungen kommen.

Genauso kritisch sehen wir, dass Kosten-
träger außerhalb des GKV-Bereichs, die
letztendlich Nutznießer der Ausbildung
sind, bei der Finanzierung völlig unbetei-
ligt bleiben. Dies betrifft beispielsweise die
Pflege im ambulanten Bereich, aber auch
die Rehabilitation. Wir können es nicht
akzeptieren, dass diese Ausbildungskosten
der GKV angelastet werden. Darüber hin-
aus auch – da sind wir mit der DKG wahr-
scheinlich einig –, dass diese Kosten ein-
seitig nur dem Krankenhausbereich zuge-
ordnet werden, der ja mit seiner Ausgaben-
entwicklung ohnehin schon immer ganz
besonders in der Betrachtung steht.

SV Michael Breuckmann (Bundesaus-
schuss der Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe e.V.): Zunächst zur ersten
Frage, den prognostizierten 100 Mio. Euro
Mehrkosten: Wir gehen im Moment davon
aus, dass die zu erwartenden Mehrkosten
um einen wesentlichen Teil höher liegen,
da bis zum jetzigen Zeitpunkt – der VdAK
hat es gerade auch gesagt – keine hundert-
prozentig klare Datenlage existiert. Eine
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klare Abgrenzung der Ausbildungskosten
in den Krankenhäusern findet nach unserer
Einschätzung derzeit nicht statt. Deshalb
gehen wir davon aus, dass es zu einer er-
heblichen Ausweitung des Betrages von
100 Mio. Euro kommen wird. Genaue
Zahlen lassen sich allerdings auch von
unserer Seite im Moment nicht auf den
Tisch legen, das ist leider so.

Wir haben den Versuch unternommen, im
Rahmen unserer Kollegenschaft einmal
Ausbildungskosten zu eruieren. Das Er-
gebnis ging von der Aussage „Ich weiß
eigentlich überhaupt nicht, was ich da sa-
gen soll“ bis dahin, dass unter Strafandro-
hung seitens des Trägers die Aussagever-
weigerung angeordnet wurde. Ich muss das
einmal so ganz krass formulieren.

Zur zweiten Frage, ob es bei Unterfinan-
zierung zu einem Einbruch kommt. Wir
glauben, dass er nicht erst dann kommt,
wenn das neue Krankenpflegegesetz in
Kraft tritt. Im Rahmen der Finanzsituation
der Krankenhäuser werden bereits jetzt
Ausbildungsplätze abgebaut, da die Aus-
bildungskosten zur Kostensicherung an
anderen Stellen verwendet werden. Es ist
vielleicht hart, wenn ich das so sage, aber
wir erfahren tagtäglich von Kolleginnen
und Kollegen, dass Ausbildungsplätze ab-
gebaut werden. In der Konsequenz heißt
das auch, dass hier auch Arbeitsplätze von
Lehrerinnen und Lehrern abgebaut werden.
Wenn ich eine Schule von 80 auf vielleicht
60 oder nur 40 Plätze zurückfahre, heißt
das, dass ich Stellen über habe und Ar-
beitsplätze in Gefahr bringe.

Zu Ihrer dritten Frage der Finanzierung der
Ausbildung nicht nur über die Kranken-
häuser. Wir stehen auf dem Standpunkt,
dass alle, die von der Ausbildung profitie-
ren im Prinzip auch mit finanzieren müss-
ten. Aber der Weg ist die Schwierigkeit.
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und
dort gibt es einige vor dem Bundesverfas-
sunsgericht anhängige Verfahren, die sich
mit der Prüfung der Rechtmäßigkeit von
Umlageverfahren auseinandersetzen. Es
wäre ja noch möglich gewesen zu sagen,

alle einzelnen ausbildenden Bereiche der
ambulanten Dienste beteiligen sich durch
Umlage an der Finanzierung. Das erscheint
mir allerdings vor dem Hintergrund der
derzeitigen Situation sehr problematisch.
Grundsätzlich glaube ich aber, dass zu-
sätzlich ein Finanzierungsweg aufgezeigt
werden müsste.

SVe Ute Herbst (Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Schwesternverbände und Pfle-
georganisationen e.V.): Ich möchte vor
allen Dingen noch einmal den Punkt auf-
greifen, den Herr Walger eben genannt hat.
Ich möchte auf die Gefahr hinweisen, dass
die Finanzierung aus unserer Sicht nicht
gewährleistet ist, wenn das Fallpauscha-
lengesetz in seiner Wirkung verschoben
wird. Und da habe ich sicherlich auch den
Hut der Bundesarbeitsgemeinschaft Lei-
tender Krankenpflegepersonen auf, die das
auch in deutlicher Weise ausgedrückt hat.

Die Ausbildungsbereitschaft sinkt schon
jetzt, da man in den Krankenhäusern mit
den gedeckelten Budgets einigermaßen
zurecht kommen muss. In der Regel sind
die Planstellen im Pflegebereich bzw. die
Ausbildungsplätze sehr gerne als Spiel-
raum genutzt worden. Das bereitet uns eine
ziemlich große Sorge, da wir nämlich be-
fürchten, dass dieser Ausbildungsfonds,
wenn er berechnet wird, von der zurzeit
gültigen Zahl der Ausbildungsplätze aus-
geht. Die ist deutlich zu niedrig, weil die
Krankenhäuser im Augenblick sagen, dass
sie die Zahl der Ausbildungsplätze nach
ihrem eigenen Bedarf festsetzen und nicht
nach dem Bedarf der Gesellschaft. Das
kann bei einem Beruf, von dem wir wissen,
dass wir an diesem in der Zukunft eher
einen höheren Bedarf haben werden, nicht
das Maß aller Dinge sein, dass Ausbil-
dungsplätze danach entstehen, ob die
Krankenhäuser, die die Ausbildungsstätten
haben, eigenen Bedarf haben.

Hier sieht man natürlich auch wieder die
Problematik, dass die Ausbildung durch
die sehr enge Koppelung an die Kranken-
häuser und die Krankenhausfinanzierung
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sowie an die GKV-Finanzierung im Grun-
de eher betriebswirtschaftlich als volks-
wirtschaftlich betrachtet wird.

Abg. Dr. Heinrich Kolb (FDP): Ich
möchte noch einmal bei der Deutschen
Krankenhausgesellschaft zum § 4 Kran-
kenhausentgeltgesetz nachfragen. Ich habe
gesehen, dass Sie in Ihrer ergänzenden
Stellungnahme diesen Formulierungsvor-
schlag gemacht haben. Wie muss man sich
das jetzt praktisch vorstellen? Sie und auch
der VdAK sagen, dass man noch nicht so
recht wisse, was das Gesetz am Schluss
tatsächlich an Mehrkosten bringen wird.
Deshalb auch eine Nachfrage an Sie und
den VdAK. Kann man denn irgendeine
Größenordnung deutlich machen? Wenn
ich sage, 100 Mio. Euro reichen nicht, sind
es dann 110, 120 oder 200 Mio. Euro? In
welche Richtung geht das denn?

SV Dr. Martin Walger (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft): Wir haben Schwie-
rigkeiten das momentan zu beziffern, das
räume ich gerne ein. Insofern haben wir in
der ergänzenden Stellungnahme eine For-
mulierung vorgeschlagen, nach der man §
4 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG)
um die Wörter „erhöht um die Mehrkos-
ten“ ergänzt. In unserer ersten Stellung-
nahme hatten wir formuliert, dass alle
Mehrkosten, die durch die Änderung des
Krankenpflegegesetzes bedingt sind, auf-
gefangen werden müssen, wenn wir in der
Lage sind, im Rahmen dieser Ausbildungs-
fonds die Kosten vielleicht auch gemein-
sam zu präzisieren oder zu belegen. Dann
hätte man zumindest auch im Nachhinein
festgestellt, wie stark die Erhöhung der
Ausbildungskosten tatsächlich ausgefallen
ist.

Abg. Dr. Heinrich Kolb (FDP): Und die
Abschätzung der Größenordnung? Können
Sie dazu etwas zu sagen?

SV Dr. Martin Walger (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft): Ich muss Ihnen eine
präzisere Antwort schuldig bleiben. Ich
würde vermuten, dass der bisherige
Schätzansatz vielleicht um 50 bis 100 %
übertroffen wird.

SV Theo Riegel (VdAK/AEV): Leider
muss auch ich bei den Zahlen passen. Die
Schnittstelle, die zu setzen ist, liegt zwi-
schen dem theoretischen und praktischen
Anteil der Ausbildung. Die Ausbildungs-
vergütung geht also klar zu Lasten der
GKV. Die Finanzierung der Ausbilder etc.
sowie die schulischen Aspekte müssten
aber über die öffentliche Hand laufen. Be-
ziffern kann ich das nicht. Wir sind hier
auf Angaben aus den Krankenhäusern an-
gewiesen und die liegen derzeit nicht vor.

Abg. Dr. Heinrich Kolb (FDP): Ich habe
noch den Satz im Ohr, dass alle, die profi-
tieren, auch zur Finanzierung beitragen
sollen. Frage an den Spitzenverband der
Krankenkassen: Wie machen wir das kon-
kret?

SV Theo Riegel (VdAK/AEV): Das ließe
sich ermitteln, in dem man die Gesamt-
kosten, die für die Ausbildung aufzubrin-
gen sind, auf die einzelnen auszubildenden
Pflegekräfte umgelegt und sich hinterher
ansieht, in welche Leistungsbereiche wie
viele Kräfte zur Ausübung ihres Berufes
gehen. Darüber könnte man errechnen,
welche Leistungsbereiche Pflegekräfte
abfordern. Über diesen Weg müsste man
sich unterhalten.

Über eine Fondslösung müsste versucht
werden, die Anteile für die Ausbildung aus
der Vergütung abzuziehen und diese in den
gemeinsamen Fonds der Ausbildungsver-
gütung einzubringen. Aus meiner Sicht
gibt es hier einen praktikablen organisato-
rischen Weg, das zu bewerkstelligen.
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Amtierender Vorsitzender Abg. Wolfgang
Zöller (CDU/CSU): Meine sehr geehrten
Damen und Herren, hiermit schließe ich
die öffentliche Anhörung. Ich darf mich
bei Ihnen allen recht herzlich bedanken,
auch für die Bereitschaft und die Freudig-
keit der Auskünfte. Noch einen angeneh-

men Aufenthalt in Berlin und einen guten
Heimweg.

Ende der Sitzung: 14.00 Uhr


